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International haben der Krieg in der Ukraine und der Angriff der Hamas 
im Herbst 2023 die Schlagzeilen beherrscht. National sorgten ab dem 
Herbst die Parlaments-, Bundesrats- und Bundeskanzlerwahlen für 
Schlagzeilen. Zudem gilt es, das Verhältnis mit der Europäischen Union 
wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen. Eine weitere grosse Bau-
stelle sind die Vorsorgewerke, die dringend reformiert werden müssen, 
wobei die im März 2024 angenommene Initiative für eine 13. AHV-Rente 
eine strukturelle, nachhaltige Reform der AHV noch dringlicher macht. 
Die Politikerinnen und Politiker haben grosse Herausforderungen vor 
sich. Das Jahr 2023 war also von den erwähnten Krisen geprägt, von 
Wandel und Aufbruch. 

Umschlag 
Ältere Mitarbeitende und ihre möglichst lange Teilnahme am Arbeitsmarkt werden immer 
wichtiger. Weil der Anteil älterer Personen immer grösser wird und weil – damit zusammen-
hängend – die Schweiz und ganz Europa von einem Arbeitskräftemangel betroffen 
sind. Es gilt, die richtigen Anreize zu setzen und Fehlanreize zu eliminieren. 



Seit der Corona-Krise, dem immer noch andauernden Krieg in 
der Ukraine, der darauf folgenden Energiemangellage und dem 
terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ist nichts 
mehr, wie es war: Die weltpolitische Lage hat sich dramatisch 
verändert und ein neues Kapitel der Weltgeschichte wurde auf-
geschlagen. Ab dem Herbst sorgten die Parlaments-, Bundes-
rats- und Bundeskanzlerwahlen für Schlagzeilen.

Umso erstaunlicher ist es, wie sich die Schweizer Wirtschaft 
geschlagen hat und noch immer schlägt. Die Konjunktur hat 
sich zwar leicht abgekühlt, aber die Arbeitslosigkeit verharrt 
vorerst auf einem Rekordtief und der Arbeitskräftemangel 
bleibt akut. Und dies, obwohl die Eurozone im Jahresverlauf in 
eine technische Rezession gerutscht ist und unsere direkten 
Nachbarn – allen voran Deutschland – schwächeln. Im Hinblick 
auf die nähere wie die fernere Zukunft ziehen aber Wolken auf. 
Stichworte sind Arbeitskräftemangel, demografischer Wandel 
und Altersvorsorge, um nur einige zu nennen. Viel Arbeit und 
hohe Hürden liegen vor uns.

Die Personenfreizügigkeit und die bilateralen Verträge mit der 
Europäischen Union insgesamt sind eine Erfolgsgeschichte für 
die hiesigen Unternehmen und die Schweizer Bevölkerung. Sie 
sorgen für Planungssicherheit und stabile Verhältnisse. Hier 
herrscht – wie wir alle wissen – Unruhe und es ist zu hoffen, dass 
die Verhandlungen mit der EU zu einem für beide Seiten vorteil-
haften Ergebnis führen, das vor dem Volk eine gute Chance hat.

Eine weitere Baustelle sind die Vorsorgewerke, die dringend re-
formiert werden müssen. Sowohl bei der AHV als auch bei der 
beruflichen Vorsorge werden 2024 die Weichen gestellt. Die 
Schweizer Bevölkerung hatte sich in Volksabstimmungen bisher 
meist für Mass und Vorsorge entschieden und vermeintlichen 
«Geschenken» wie sechs Wochen Ferien für alle eine klare Absage 
erteilt. Damit ist sie gut gefahren. Denn sie weiss: Unser hoher 
Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit. Im neuen Jahr ging 
es bei der AHV im Frühling darum, zu entscheiden, ob man den 

nackten Zahlen glauben und der Realität ins Auge sehen will, 
oder ob man mit der Giesskanne viel Geld verteilt, das die AHV 
nicht hat. Auf Kosten der jüngeren Generationen. Bedauerlicher-
weise hat sich in der Abstimmung vom 3. März eine klare Mehr-
heit für die Einführung einer 13. AHV-Rente für alle entschieden. 
Dies macht eine strukturelle, nachhaltige Reform der AHV noch 
dringlicher. 

Ab Mitte 2024 geht es darum, endlich die berufliche Vorsorge 
(BVG) zu reformieren. Der gute Kompromiss, um den jahrelang 
gerungen worden ist, beseitigt ärgerliche Ungerechtigkeiten. 
Davon profitieren alle Generationen: die Jungen, die mittleren 
Jahrgänge und die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Ange-
sichts der Komplexität der Vorlage bleibt aber noch viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten.

Auch ausserhalb der Sozialpolitik bleibt der Reformstau gross. 
Das neue Parlament muss sich erst noch bewähren. Die Arbeit-
geber ihrerseits werden auch 2024 klare Positionen vertreten 
und gute Kompromisse mittragen und es bleibt zu hoffen, dass 
die leichte Stärkung des bürgerlichen Lagers wirtschafts-
freundlichen Lösungen vermehrt zum Durchbruch verhilft.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine 
anregende Lektüre. 

Severin Moser	 Roland A. Müller
Präsident	 Direktor
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EDITORIAL

Severin Moser, Präsident, und Roland A. Müller, Direktor, Schweizerischer Arbeitgeberverband.

GESCHÄTZTE MITGLIEDER, SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN
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Christian Holzgang, Patrick Pulver 

und Michael Müller sind seit 

2022 beziehungsweise 2023 

Mitglieder des Vorstandsaus-

schusses und repräsentieren 

die Bau-Nebenbranche, die 

Maschinenindustrie und die Ver

sicherungsindustrie. Trotz ihrer 

vielfältigen Hintergründe sehen 

sie sich mit einer gemeinsamen 

Herausforderung konfrontiert: 

dem Arbeitskräftemangel. 

 

An allen Ecken und Enden fehlt es 
an Arbeitskräften. Der Arbeitskräfte­
mangel ist mittlerweile allen ein 
Begriff. Viele Unternehmen in nahezu 
allen Branchen bekunden 
zunehmend Mühe, die dringend 
benötigten Arbeitskräfte für 
die vakanten Stellen zu finden. 

Wie beeinflusst dies die Unternehmen 
der Branchen, die Sie vertreten,  
und mit welchen konkreten Folgen 
haben Sie zu kämpfen?  

C. Holzgang: Für die Tech-Industrie ist 
die Gewinnung qualifizierter Arbeitskräf-
te von entscheidender Bedeutung, um an 
der Weltspitze dranbleiben zu können. 
Wir haben unsere Bemühungen in Aus- 
und Weiterbildung zwar verstärkt, viele 
Stellen bleiben dennoch unbesetzt. Mit 
neuen Arbeitszeitmodellen sowie moder-
nen Entwicklungs- und Produktionsstät-
ten erhöhen wir zudem die Arbeitgeberat-
traktivität. Generell engagiert sich unser 
Branchenverband Swissmem intensiv. Die 
Initiative «Faszination Technik» etwa soll 
den jungen Menschen – speziell den Frau-
en – die Jobs in unserer Branche näher-
bringen. Zudem machen wir mit einer Be-
rufsreform unsere Hauptberufe – wie zum 
Beispiel Polymechaniker – fit für die Zu-
kunft. Trotz all dieser Bemühungen ist un-
sere Branche auf die Arbeitskräfte aus der 
EU angewiesen. Die Personenfreizügigkeit 
muss daher unbedingt gesichert werden.

P. Pulver: Als Unternehmen in der Bau-
Nebenbranche, speziell im Maler- und 
Gipserbereich, stehen wir vor der Her-
ausforderung, qualifizierte Mitarbeiten-
de in ausreichender Zahl zu rekrutieren. 
Dieser Mangel an Arbeitskräften verun-
möglicht es uns aktuell, mit der Nachfra-
ge Schritt zu halten. Wir mussten auch 
schon Aufträge abweisen, da wir aufgrund 
des Arbeitskräftemangels nicht über aus-
reichende Kapazitäten verfügten, um die 

Aufgaben in der geforderten Qualität und 
Zeit auszuführen. Steigende Lohn- und 
Materialkosten bei gleichzeitig zuneh-
mendem Margendruck schlagen sich zu-
dem auf die Rentabilität nieder. Der Ar-
beitskräftemangel ist ein Grund, weshalb 
wir unsere Wachstumsziele nach unten 
anpassen mussten.

M. Müller: Die Versicherungsbranche ist 
etwas weniger vom Arbeitskräftemangel 
betroffen als andere Branchen, dennoch 
sehen auch wir uns in diesem Bereich 
mit Herausforderungen konfrontiert. Wir 
spüren den Engpass beispielsweise bei 
den versicherungsspezifischen Fachkräf-
ten, wie zum Beispiel bei den Aktuaren 
und den Kundenberaterinnen und Kun-
denberatern, wo aktuell viele Stellen un-
besetzt bleiben. Gleichzeitig zeigt sich der 
Arbeitskräftemangel aber auch bei bran-
chenunabhängigen Profilen. So ist es vor 
allem bei IT-Berufen schwierig, die offe-
nen Positionen zeit- und bedarfsgerecht 
besetzen zu können. Die Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt ist grösser als der Pool 
an geeigneten Arbeitskräften, die zur Ver-
fügung stehen. Wir müssen daher oft 
Arbeitskräfte einstellen, die das Profil 
nur teilweise erfüllen und diese intern 
nachqualifizieren. Dies führt zu einem 
beträchtlichen Mehraufwand mit ent-
sprechenden Kosten.

Haben Ihre Branchen bereits Lehren dar­
aus gezogen und konkrete Massnahmen 
ergriffen, um in Eigenregie dem Ar­
beitskräftemangel entgegenzuwirken?

C. Holzgang: Eine zentrale Massnahme 
ist die Bewerbung unserer Branche als 
eine attraktive, thematisch breit gefä-
cherte Tech-Industrie – was sie zweifels-
ohne ist. Dabei zeigen wir etwa die ganze 
Breite, vom Maschinenbau bis zur Halb-
leiter-Industrie, und verdeutlichen damit 
unsere Innovationskraft und Hightech-
Kompetenz. Eine weitere Massnahme ist 

IM INTERVIEW: CHRISTIAN HOLZGANG, PATRICK PULVER UND MICHAEL MÜLLER

«WIR MÜSSEN NEBST TALENTEN AUCH 
INVESTITIONEN IN DIE DIGITALISIERUNG 
FÖRDERN.»
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«Wir werden künftig 
länger arbeiten müssen, 
dies sichert nicht nur 
die Sozialwerke, sondern 
mildert auch das 
Arbeitskräfteproblem.»

Christian Holzgang
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die Steigerung der Flexibilität, die wir den 
Arbeitnehmenden bieten wollen. Wir müs-
sen optimale Rahmenbedingungen schaf-
fen, damit zum Beispiel junge Mütter dank 
attraktiven Kitaplätzen ihr Pensum erhö-
hen können. Von den flexiblen Rahmen-
bedingungen sollen auch Mitarbeitende 
profitieren, die über das ordentliche Pen-
sionsalter hinaus arbeiten möchten. Auch 
hier ist ein gemeinsames Engagement von 
Politik und Gesellschaft erforderlich. Des-
halb beteiligen wir uns aktiv an Abstim-
mungen zur Altersvorsorge, um die richti-
gen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir 
werden immer älter und werden künftig 
länger arbeiten müssen, dies sichert nicht 
nur die Sozialwerke, sondern mildert auch 
das Arbeitskräfteproblem.

P. Pulver: In unserem Bestreben, den Ar-
beitskräftemangel bestmöglich zu über-
winden, setzen wir verstärkt auf die Rek-
rutierung von Quereinsteigern, die wir 
danach intern ausbilden. Wir stellen er-
freut fest, dass diese Quereinsteiger nach 
einer längeren Einarbeitungszeit zu äus
serst loyalen und engagierten Mitarbei-
tenden werden. Zusätzlich bietet unser 
Branchenverband spezielle Ausbildungs-
möglichkeiten für langjährige Mitarbei-
tende in unserer Branche an. Damit wird 
denjenigen Personen ermöglicht, einen 
anerkannten Abschluss zu erlangen. Diese 

Investition in die interne Ausbildung und 
Entwicklung trägt massgeblich dazu bei, 
unseren Bedarf an qualifizierten Arbeits
kräften zu decken und langfristig wett-
bewerbsfähig zu bleiben.

M. Müller: Grundsätzlich engagiert sich 
die Versicherungsbranche seit jeher für 
eine gute fachliche Ausbildung ihrer Mit-
arbeitenden. In den letzten Jahren stan-
den zudem auch verstärkt Umschulungen 
oder Weiterbildungen im Fokus. Das half, 
den Arbeitskräftemangel teilweise aufzu-
fangen. Weiterbildungen helfen gleichzei-
tig, den technologischen Wandel sowie die 
zunehmende Digitalisierung und Auto-
matisierung zu bewältigen. Nach wie vor 
zentral bleibt die Berufsbildung. So zie-
len wir klar darauf ab, die Auszubilden-
den nach Abschluss auch weiterhin in 

den Unternehmen beschäftigen zu kön-
nen. Unsere Branche investiert zudem in 
die Arbeitgeberattraktivität. Nicht nur ex-
tern, sondern auch intern, etwa indem sie 
den Mitarbeitenden Karrieremöglichkei-
ten bietet, um diesen Perspektiven zu bie-
ten, was viele langfristig im Unternehmen 
beziehungsweise in der Branche hält.

Der Engpass ist also überall deutlich 
spürbar, wenn auch in den verschie­
denen Branchen unterschiedlich 
stark. Dazu verschärft die demografi­
sche Entwicklung das Problem: In den 
nächsten zehn Jahren erreichen rund 
500 000 Personen das Pensionsalter 
und gleichzeitig rücken immer weniger 
junge Personen in den Arbeitsmarkt 
nach. Umso wichtiger ist es, dass den 
Jugendlichen der Einstieg in das 
Berufsleben bestmöglich gelingt. 

Man hört des Öfteren, dass die be­
rufliche Grundbildung zunehmend 
an Attraktivität verliert. Herr Pulver, 
Sie leiten ein Unternehmen im Bereich 
der Baudienstleistungen, wie steht 
es um den beruflichen Nachwuchs in 
Ihrer Branche?

P. Pulver: Die berufliche Grundbildung, 
insbesondere in handwerklichen Berufen, 
verliert zunehmend an Attraktivität. Diese 

Investitionen in Talente, Digitalisierung und die Nutzung der Arbeitskräfteressourcen von über 65-Jährigen: Patrick Pulver, Michael Müller 
und Christian Holzgang (v.l.n.r.) diskutieren Lösungen gegen den Arbeitskräftemangel.

«Wir sind davon überzeugt, 
dass die kontinuierliche 
Weiterentwicklung unserer 
Mitarbeitenden der 
Schlüssel zum Erfolg in 
einer sich ständig 
wandelnden Welt ist.»

Michael Müller



Entwicklung beobachten wir leider auch 
in unserer Branche. Viele junge Men-
schen streben heutzutage ein Hochschul-
studium an und betrachten akademische 
Berufe als ihre bevorzugte Karrierewahl. 
Ich bin jedoch absolut überzeugt, dass 
die berufliche Grundbildung nach wie 
vor eine äusserst solide Basis für eine er-
folgreiche berufliche Laufbahn darstellt. 
Absolventinnen und Absolventen dieser 
Ausbildungen sind auf dem Arbeitsmarkt 
nicht nur äusserst gefragt, sie haben auch 
vielfältige Weiterbildungs- und Karriere-
möglichkeiten. Generell stehen nach ei-
ner beruflichen Grundbildung alle Wege 
offen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Mög-
lichkeit, sich vom Handwerker bis zum 
Meister oder Ingenieur weiterzubilden. 
Handwerkliche Berufe, wie etwa Maler 
oder Gipser, werden auch in Zukunft un-
verzichtbar sein. Dies bietet eine langfris-
tige Arbeitsplatzsicherheit.

Nicht nur die Ausbildung ist wichtig, 
damit genügend kompetente Arbeits­
kräfte zur Verfügung stehen. Auch das 
Vorhandensein und die Qualität von 
Weiterbildungsmöglichkeiten sind 
elementar. Herr Müller, welche Bedeu­
tung hat die berufliche Weiterbildung 
für die Versicherungswirtschaft?

M. Müller: Die berufliche Weiterbildung 
ist in der Versicherungsbranche ein zen-
trales Element der Mitarbeiterentwick-
lung. Die Versicherungsbranche lebt von 
der Beratung und dem Kontakt mit den 
Kunden. Das Know-How aber auch die 
Sozialkompetenz unserer Mitarbeiten-
den sind hierfür von entscheidender 
Bedeutung. Der Berufsbildungsverband 
der Versicherungswirtschaft hat in den 
vergangenen Jahren explizit in die Wei-
terbildung investiert und bietet inno-
vative und praxisnahe Abschlüsse an, 
die den heutigen Anforderungen 
der Versicherungsunternehmen 
Rechnung tragen. Wir sind da-
von überzeugt, dass die 
kontinuierliche Weiter
entwicklung unse-
rer Mitarbei-
tenden der 
Schlüs-
sel 

zum Erfolg in einer sich ständig wandeln-
den Welt ist. Durch attraktive Weiterbil-
dungsmöglichkeiten schaffen wir nicht 
nur eine dynamische Arbeitsumgebung, 
sondern auch eine solide Grundlage für 
langfristigen Erfolg und Wachstum in un-
serer Branche.

Trotz aller Aus- und Weiterbildungs­
bemühungen und der weiteren 
Anstrengungen, um das inländische 
Arbeitskräftepotenzial möglichst 
gut auszunutzen, bleiben viele Stellen 
unbesetzt. In Anbetracht der sich ab­
zeichnenden Arbeitskräftelücke setzt 
die Wirtschaft immer stärker auf den 
technischen Fortschritt. So können 
Digitalisierung und Automation mass­
geblich zur Erhöhung der Produktivität 
beitragen. 

Herr Holzgang, der Industrie 
kommt dabei eine Schlüs­
selrolle zu. Wo sehen 
Sie die grössten 
Potenziale?

C. Holzgang: Die Tech-Industrie hat hier 
einen vorbildlichen Weg eingeschlagen. 
Trotz eines unveränderten Beschäfti-
gungsniveaus von etwa 330 000 Arbeits-
plätzen konnten wir unsere Wertschöp-
fung in den vergangenen 20 Jahren um 
60 Prozent steigern. Dies wurde durch 
Investitionen in Automatisierung, Effizi-
enzsteigerungen und nicht zuletzt durch 
das herausragende Engagement aller 
Mitarbeitenden ermöglicht. Die Digita-
lisierung kann auch zur Linderung des 
Arbeitskräftemangels beitragen. Dies, in-
dem gewisse Tätigkeiten, die bis anhin 
Personalressourcen benötigen, durch di-
gitalisierte Prozesse ersetzt werden. Die 
digitale Transformation eröffnet enorme 
Chancen und Potenziale. Wir müssen da-
her nebst Talenten auch Investitionen in 
die Digitalisierung fördern und gleichzei-
tig sicherstellen, dass wir unsere globale 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten.

INTERVIEW: JONAS LEHNER 

BILD: STEFAN HEINI

«Ich bin absolut überzeugt, 
dass die berufliche 
Grundbildung nach wie vor 
eine äusserst solide 
Basis für eine erfolgreiche 
berufliche Laufbahn 
darstellt.»

Patrick Pulver
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Marianne Wildi
Aargauische Industrie- 

und Handelskammer AIHK

«Die Aargauer Wirtschaft 
hat sich 2023 grundsätzlich 
gut entwickelt. Die Folgen 
der Pandemie sind mittler­
weile zu grossen Teilen 
verdaut. Dennoch ist die 
derzeitige Baisse aufgrund 
der starken Verflechtung 
unserer Wirtschaft mit dem 
Ausland auch hier deutlich 
spürbar. Sowohl die Indus­
trie als auch die Dienst­
leistungsunternehmen 
schauen trotzdem zuver­
sichtlich in die Zukunft, 
auch wenn sich die Kon­
junktur leicht abkühlt.»

https://www.swico.ch/de/
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Ein neues Parlament, Beat Jans 

wird Nachfolger von Alain Berset, 

ein Präsidentenwechsel beim 

Arbeitgeberverband, drei Volks-

abstimmungen in der Sozialpolitik 

im Jahr 2024 und viele Reformen, 

die in der alten Legislatur stecken 

geblieben sind. So präsentierte 

sich das Bild Ende 2023. Neue 

Köpfe und neuer Schwung sind 

immer mit Veränderung und Hoff-

nung auf Besserung verbunden. 

Die Arbeitgeber werden tatkräftig 

mithelfen, sinnvolle Lösungen für 

eine starke Schweizer Wirtschaft 

zu finden.

Die 52. Legislaturperiode begann im Sep-
tember 2023. Sie folgte auf eine Legis-
latur, die von der Corona-Pandemie und 
geopolitischer Instabilität geprägt war. 
Während die Schweiz die Pandemie gut 
überstanden und die Wirtschaft Schocks 
wie den Krieg in der Ukraine und den 
brutalen Angriff der Hamas und die da-
rauf folgende Intervention der israeli-
schen Armee in Gaza bisher erfreulich 
gut verkraftet hat, blieben mit Ausnah-
me von «AHV21» viele Reformen im Par-
lament aufgrund der Kräfteverhältnisse 
auf halbem Weg stecken. Da die Wahlen 
2023 die Kräfteverhältnisse nur gering-
fügig verschoben haben, ist Ähnliches 
für die laufende Legislatur zu befürch-
ten. Dabei ist der Reformbedarf zum Teil 
gross und wir können uns keine weiteren 
vier Jahre Stillstand leisten. Das Parla-
ment ist gefordert, kluge Kompromisse 
zu finden, die allen etwas weh tun, aber 
unser Land voranbringen.

Auf die Parlamentswahlen folgten die 
Bundesratswahlen. Nachfolger von Alain 
Berset wurde der Basler Beat Jans, ei-
ner der beiden Favoriten der SP-Bundes-
hausfraktion. Wider Erwarten erbte er 
nicht das Departement des Innern (EDI), 
sondern das Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD), nachdem Elisabeth Baume-
Schneider bereits nach einem Jahr das 
Departement wechselte und ihrerseits 
das EDI übernommen hatte.

Ich habe im Juni mein neues Amt als Präsi-
dent des Schweizerischen Arbeitgeberver-
bands angetreten und werde meinen Teil 
zu ausgewogenen und wirtschaftsfreundli-
chen Lösungen beitragen. Mein Anspruch 
ist es, etwas zu bewegen. Stets konstruktiv, 
im Sinne der Sache und für optimale Rah-
menbedingungen für die hier ansässigen 
Unternehmen. Der Arbeitgeberverband 
wird sich weiterhin für eine starke Wirt-
schaft, für einen liberalen Arbeitsmarkt, 
eine erstklassige Berufsbildung und eine 
nachhaltige Sozialpolitik einsetzen.

WIEDER STABILE 
VERHÄLTNISSE MIT DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

Seit Jahren beschäftigt uns das Verhält-
nis zu unserem wichtigsten Handels-
partner, die Europäische Union. Mit dem 
Scheitern des Rahmenabkommens Mit-
te 2021 ist eine Lösung noch dringender 
geworden. Während die meisten Schwei-
zer Unternehmen mit der aktuellen Situ-
ation noch gut zurechtkommen, stellen 
wir eine schleichende, aber stetige Ero-
sion der bilateralen Verträge fest. Umso 
wichtiger ist es, dass der neue Anlauf, 
der zum Abschluss der «Bilateralen III» 
führen soll, zu einem erfolgreichen Ab-
schluss kommt. Im Dezember 2023 hat 
der Bundesrat ein Verhandlungsmandat 
vorgelegt und bei den Kantonen und den 
Aussenpolitischen Kommissionen in die 
Vernehmlassung geschickt. Seit März 
wird verhandelt und der Bundesrat ist auf-
gefordert, hart zu verhandeln, um ein für 
die Schweiz vorteilhaftes und an der Urne 
chancenreiches Ergebnis zu erzielen.

EIN PROSPERIERENDER 
ARBEITSMARKT BRAUCHT 
ZUGANG ZU GEEIGNETEN 
ARBEITSKRÄFTEN

Dieser Wunsch hängt eng mit der bishe-
rigen Bilanz der bilateralen Verträge für 
die Schweiz zusammen. Seit Einführung 
der Bilateralen ist die Schweizer Wirt-
schaft pro Kopf deutlich stärker gewach-
sen als in den Jahren zuvor. Erfreulicher-
weise ist die Schweizer Wirtschaft auch 
2023 gewachsen, im langfristigen Ver-
gleich zwar leicht unterdurchschnittlich, 
aber immerhin. Gleichzeitig verharrt die 
Arbeitslosigkeit auf sehr tiefem Niveau 
und der Arbeitskräftemangel bleibt akut: 
Viele offene Stellen können nicht besetzt 
werden – Tendenz steigend. Eine schnel-
le Besserung ist nicht in Sicht. Daran än-
dert auch die sich abkühlende Konjunk-
tur nichts.

Diese sich kumulierende Arbeitskräfte
lücke muss in den nächsten Jahren wirk-
sam adressiert werden. In erster Linie 
muss das inländische Arbeitskräftepo-
tenzial besser genutzt werden. Die Po-
litik ist gefordert, dafür zu sorgen, dass 
negative Erwerbsanreize abgebaut be-
ziehungsweise beseitigt werden. Wenn 
Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit erhöhen, 
darf es nicht sein, dass der höhere Lohn 
sofort an den Fiskus abgeführt werden 
muss. Auch das Weiterarbeiten nach 65 
soll sich lohnen. Heute schrecken ein 
tiefer AHV-Freibetrag und hohe Abzü-
ge bei der zweiten Säule Arbeitnehmer 
und/oder Arbeitgeber davon ab, dass 
Betroffene nach der offiziellen Pensio-
nierung weiterarbeiten. Zum Leidwesen 
der Unternehmen, die auf erfahrene Ar-
beitskräfte verzichten müssen, und der 
über 65-Jährigen, die oft gerne weiter-
arbeiten würden. Weil sie mit Freude 
arbeiten und/oder um ihre Rente auf-
zubessern.

SCHWERPUNKT

NEUER SCHWUNG FÜR REFORMEN

6
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Für eine wirksame Bekämpfung des Ar-
beitskräftemangels sind darüber hin-
aus die Substitution von Arbeitsplätzen 
durch technischen Fortschritt, der Ab-
bau von Bürokratie, die Beseitigung von 
Leerläufen und Doppelspurigkeiten so-
wie eine effizientere Allokation des Fak-
tors Arbeit von zentraler Bedeutung. Das 
vorhandene, knappe Personal muss pro-
duktiver eingesetzt werden können. Erst an 
dritter Stelle muss die Schweizer Wirtschaft 
auch auf genügend Arbeitskräfte aus dem 
Ausland zurückgreifen können – vor allem 
auf das Arbeitskräftereservoir der Europä-
ischen Union, in begrenztem Umfang aber 
auch aus Drittstaaten.

DUALE BERUFSBILDUNG:  
DEM SCHWEIZER TRUMPF 
SORGE TRAGEN

Eine grosse Stärke der Schweiz ist ihr 
ausgezeichnetes Bildungssystem. Die 
Wirtschaft braucht qualifizierte und fle-
xible Arbeitskräfte auf allen Stufen und 
in allen Berufsfeldern. Die arbeitsmarkt-
nahe Aus- und Weiterbildung leistet ei-
nen zentralen Beitrag dazu, dass in der 
Schweiz ausgebildete Personen in der Re-
gel auch eine passende Stelle finden. Die 
rekordtiefe Arbeitslosigkeit belegt dies.

Das duale Berufsbildungssystem ermög-
licht es den Lernenden, eine praktische 
Ausbildung in einem Betrieb zu absolvie-
ren und gleichzeitig die theoretischen 
Grundlagen in der Berufsschule zu erler-
nen. Es ist ein Trumpf, um das die Schweiz 
benieden wird. Die praxisnahe und ar-
beitsmarktorientierte Ausbildung ermög-
licht einen nahtlosen Übergang von der 
Schule in den Beruf und fördert die enge 
Zusammenarbeit zwischen Betrieben und 
Bildungseinrichtungen, was sicherstellt, 
dass die Ausbildung den Anforderungen 
des Arbeitsmarktes entspricht.

Damit sich Jugendliche – und ihre El-
tern – auch in Zukunft für die Berufsbil-
dung entscheiden, ist es wichtig, dass die-
ser Bildungsweg auch die gesellschaftlich 
anerkannte Positionierung erhält, die er 
verdient. Dazu gehören neben Wertschät-
zung und Qualitätssicherung auch die 
Stärkung der Bekanntheit und Attraktivi-
tät der landessprachlichen Titel der höhe-
ren Berufsbildung (HBB). 

2024 ERFOLGEN WICHTIGE 
WEICHENSTELLUNGEN IN DER 
SCHWEIZER ALTERSVORSORGE

In der Sozialpolitik äussert sich die 
Schweizer Bevölkerung 2024 sowohl zu 
Reformideen für die AHV als auch für 
die berufliche Vorsorge (BVG). Linke und 
Bürgerliche ziehen dabei in unterschiedli-
che Richtungen und es stellt sich die Fra-
ge, wohin die Verweigerungshaltung ge-
genüber echten, zukunftsträchtigen 
Reformen führen wird. Noch schlimmer: An-
statt die AHV wieder auf stabiles Funda-
ment zu stellen, wird sie mit Volkes Segen 
durch Annahme der Initiative für eine «13. 
AHV-Rente für alle» an der Urne noch stär-
ker destabilisiert. Die sinnvolle Rentenin-
itiative der Jungfreisinnigen, welche das 
Rentenalter leicht erhöhen und anschlie-
ssend an die Lebenserwartung koppeln 
wollte, war dagegen chancenlos. Aufgrund 
der Annahme der Initiative für eine 13. 
AHV-Rente und weil die Zahl der Rent-
ner im Vergleich zur arbeitstätigen Bevöl-
kerung stark steigt, sind in der AHV nun 
trotz Reform «AHV21» bereits ab 2026 
neue Defizite zu erwarten. Bis dann muss 
der Bundesrat eine neue Reform vorlegen.

Zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) 
hatte das Parlament eine gute Lösung ge-
funden. Im Sommer / Herbst wird nun das 
Volk darüber befinden. Es ist zu hoffen, 
dass die Vorlage – trotz ihrer Komplexi-
tät – an der Urne Erfolg haben wird. Sie ist 
dringend nötig und würde zum Beispiel 
die unfaire Umverteilung von Erwerbstäti-
gen zu Rentnern verringern und viel mehr 
Frauen und Mehrfachbeschäftige besser 
versichern. 

Die Arbeitgeber stehen hinter dieser Re-
form. Sie bleiben ein wichtiger und be-
währter Partner – immer mit dem Ziel, 
tragfähige Kompromisse im Interesse 
des Landes und der Schweizer Wirtschaft 
zu finden. 

SEVERIN MOSER

SAV-Präsident Severin Moser spricht nach seiner Amtsübernahme am Arbeitgebertag 2023 
zum Publikum.
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2023: WAS DIE ARBEITGEBER BEWEGTE 

ARBEITSMARKT

MINDESTLÖHNE 
AUF KOMMUNALER 
ODER KANTONALER 
EBENE FÜHREN ZU 
FLICKENTEPPICH

Der Zürcher Gemeinderat 
sagt Ja zur Einführung 
eines Mindestlohns, obwohl 
ein nationaler Mindest-
lohn 2014 vom Schweizer 
Stimmvolk deutlich abge-
lehnt wurde. Für Arbeitgeber, 
die in mehreren Gemeinden 
tätig sind, ist aufgrund des 
entstandenen Flickentep-
pichs mit einem grösseren 
Aufwand und Rechtsunsi-
cherheiten zu rechnen.

JANUAR FEBRUAR MÄRZ

24
ARBEITSMARKT

ARBEITSKRÄFTE­
MANGEL BLEIBT 
TROTZ WIRT­
SCHAFTLICHER AB­
KÜHLUNG AKUT 

Gemäss SAV-Beschäfti-
gungsbarometer kühlt sich 
die Wirtschaft weiter ab. 
Der Arbeitsmarkt bleibt zwar 
robust, allerdings weisen 
viele Unternehmen Schwie-
rigkeiten bei den Stellenbe-
setzungen aus. Diese dürften 
sich aufgrund des demogra-
fischen Wandels noch ver-
schärfen. Umso wichtiger ist 
und bleibt die optimale Aus-
schöpfung des inländischen 
Arbeitskräftepotenzials.

3
SOZIALPOLITIK

BESSERES KIN­
DERBETREUUNGS­
ANGEBOT ANSTATT 
ELTERNURLAUB

Die Eidgenössische Kom-
mission für Familienfragen 
(EKFF) fordert die Einfüh-
rung einer Elternzeit von 
38 Wochen in der Schweiz. 
Für die Arbeitgeber ist klar: 
Es sollen die eigentlichen 
Herausforderungen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und 
Familie angegangen werden. 
Dazu sind ein Ausbau der 
Kinderbetreuungsangebote 
und eine Flexibilisierung der 
Arbeitsformen besser geeig-
net als ein Elternurlaub.

14

ARBEITSMARKT

EU-ZUWANDERUNG 
BLEIBT FÜR DIE 
SCHWEIZER WIRT­
SCHAFT UNVER­
ZICHTBAR

Der Observatoriumsbericht 
des Staatssekretariats für 
Wirtschaft (SECO) zeigt den 
hohen Stellenwert der euro-
päischen Zuwanderung für 
die Schweizer Wirtschaft 
auf.  Sollen die Standortat-
traktivität und der Wohl-
stand auf diesem Niveau 
beibehalten werden, ist 
unser Land auf die Rekru-
tierung aus den EU- und 
EFTA-Ländern angewiesen.

JULI AUGUST SEPTEMBER

4
ARBEITSMARKT

ÜBERTRIEBENE 
LOHNFORDERUN­
GEN TROTZ SICH 
EINTRÜBENDER 
WIRTSCHAFTSLAGE

Eine Lohnanalyse des 
Schweizerischen Arbeitge-
berverbandes zeigt für die 
Schweiz zwischen 2012 und 
2022 deutlich angestiegene 
Reallöhne; der Anteil der 
Löhne am Bruttoinlandpro-
dukt nahm tendenziell zu. Die 
Arbeitgeber erteilen übertrie-
benen Lohnforderungen eine 
Absage. Sie sind nicht 
gerechtfertigt und angesichts 
der sich eintrübenden Wirt-
schaftslage unvernünftig. 

15
BILDUNG

ÄNDERUNG DES AR­
BEITSLOSENVERSI­
CHERUNGSGESETZES 
STELLT BETREUUNG 
DER LERNENDEN 
WÄHREND KRISEN­
ZEITEN SICHER

Der Nationalrat stimmt einer 
Änderung des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes zu 
und schliesst sich damit dem 
Ständerat an. Damit können 
Berufsbildnerinnen und -bild-
ner sowie Praxisbildnerinnen 
und -bildner Lernende künftig 
auch während Kurzarbeit 
betreuen. Damit ist die Aus-
bildung der Lernenden auch 
in Krisenzeiten sichergestellt.  

2
SOZIALPOLITIK

SCHWEIZER ARBEIT­
GEBERVERBAND 
FASST JA-PAROLE 
ZUR BVG-REFORM

Eine Reform der beruflichen 
Vorsorge (BVG-Reform) ist 
dringend notwendig. Sie 
würde für mehr Gerechtigkeit 
in der Altersvorsorge sorgen 
und trägt zur Stabilisierung 
des Drei-Säulen-Modells bei. 
Die vorgeschlagene BVG-
Reform würde Rentenlücken 
für Teilzeit- und Niedriglohn-
arbeitende schliessen und 
die Generationenungerech-
tigkeiten durch die Senkung 
des Umwandlungssatzes 
korrigieren.

13

BILDUNG

ES BRAUCHT MASS­
NAHMEN ZUR STÄR­
KUNG DER HÖHEREN 
BERUFSBILDUNG

Der Ständerat lehnt in der 
Frühlingssession die Motion 
zur Einführung von Titel
zusätzen wie «Professional 
Bachelor» und «Professional 
Master» ab. Der SAV bedau-
ert diesen Entscheid. Immerhin 
wird der Auftrag an die Ver-
bundpartner, ein breites Mass
nahmenpaket zur Stärkung 
der höheren Berufsbildung zu 
erarbeiten und umzusetzen, 
unterstützt. Die Stärkung der 
Anerkennung der höheren 
Berufsbildung bleibt wichtig.

7
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MAI JUNIMÄRZ

SOZIALPOLITIK

PARLAMENT NIMMT 
DIE REFORM DER 
ZWEITEN SÄULE AN

Nach über zweijähriger 
Beratung in den eidgenössi-
schen Räten inklusive 
Einigungskonferenz hat 
das Parlament die Reform 
der zweiten Säule mit deutli-
cher Mehrheit angenom-
men. Aus Sicht der Arbeit-
geber, die das Resultat stark 
mitgeprägt haben, ist der 
erzielte Kompromiss sehr 
zu begrüssen. Die heutigen, 
unbestrittenen Probleme 
der zweiten Säule würden 
gelöst. Die Vorlage 
verdient Unterstützung.

17

NOVEMBER

WIE WIRTSCHAFT 
UND GESELLSCHAFT 
DEN ARBEITSKRÄF­
TEBEDARF SICHERN 
KÖNNEN

Der Arbeitgeberverband 
präsentiert einen Massnah-
menplan mit acht Punkten 
gegen den Arbeitskräfte-
mangel. Unter anderem 
durch eine Erhöhung des 
Arbeitsvolumens, dank 
zusätzlichen Anreizen für 
eine höhere Erwerbstätig-
keit und einer Steuerung der 
Bildung soll die Arbeitskräf-
telücke bekämpft werden. 
Zehntausende Stellen könn-
ten mit inländischem Fach-
personal besetzt werden.

APRIL

24
ARBEITSMARKT

BUNDESRAT SETZT 
TEILFLEXIBILISIE­
RUNG DES ARBEITS­
GESETZES IN KRAFT

Der Bundesrat hat eine 
Teilflexibilisierung des 
Arbeitsgesetzes beschlos-
sen. Diese Reform lockert 
die Arbeits- und Ruhezeit-
bestimmungen. Die Arbeit-
geber betrachten dies als 
Schritt in die richtige Rich-
tung: Es bleibt allerdings 
Handlungsbedarf, denn 
auch in anderen Branchen 
besteht der Wunsch nach 
mehr Flexibilisierung.

10
ARBEITSMARKT

LOHNGLEICHHEIT: 
BETRIEBLICHE AUS­
WERTUNG FÄLLT 
POSITIV AUS

Eine Erhebung der Universi-
tät St. Gallen im Auftrag des 
SAV zeigt, dass 99,3 Prozent 
der ausgewerteten 615 Unter
nehmen mit rund 550 000 
Mitarbeitenden das Gleich-
stellungsgesetz einhalten. 
Die unerklärte Lohndifferenz 
zwischen den Geschlechtern 
ist klein. Zur weiteren Ver-
ringerung der Lohndifferenz 
ist bei den Ursachen – etwa 
bei den bei Frauen deutlich 
häufigeren Erwerbsunter-
brüchen – anzusetzen.

13

MIT GEFESTIGTER 
BÜRGERLICHER 
BASIS IN DIE NEUE 
LEGISLATUR

Die Parlamentswahlen 
stärken das bürgerliche 
Lager. Die Arbeitgeber 
begrüssen die wirtschafts-
freundlichere Ausrichtung 
des Parlaments. Diese ist 
wichtig, insbesondere um 
den Weg für dringend erfor-
derliche Reformen in der 
Sozialpolitik zu ebnen. Die 
Arbeitgeber blicken mit 
hohen Erwartungen auf die 
kommende Legislatur.

OKTOBER DEZEMBER

22
BILDUNG

SPITZENTREFFEN 
DER BERUFSBIL­
DUNG: STÄRKUNG 
DER HÖHEREN BE­
RUFSBILDUNG IM 
ZENTRUM

Am Spitzentreffen der 
Berufsbildung wurde der 
Weg zur politischen Ent-
scheidungsfindung in Bezug 
auf die ergänzenden Titel 
«Professional Bachelor» 
und «Professional Master» 
freigemacht. Die Gesetzes-
vorlage soll 2024 ausgear-
beitet werden. Ebenfalls 
wurden Massnahmen zur 
Stärkung der höheren 
Berufsbildung besprochen.

21
ARBEITSMARKT

DRITTSTAATEN­
KONTINGENTE 
2024: GLEICHBLEI­
BEND MIT POTEN­
ZIAL NACH OBEN

Der Bundesrat hat ent-
schieden, die Anzahl Dritt-
staatkontingente für 2024 
gleich hochzuhalten. Aus 
Sicht der Arbeitgeber ist 
dies insofern erfreulich, 
als dass die Kontingente 
nicht reduziert wurden. 
Aufgrund des anhaltenden 
Arbeitskräftemangels 
wäre aber sogar eine 
leichte Erhöhung ange-
zeigt gewesen. 

29
BILATERALE III: 
ARBEITGEBER ZEI­
GEN SICH ERFREUT 
ÜBER DIE WEITEREN 
FORTSCHRITTE

Der Bundesrat hat ein EU-
Verhandlungsmandat aus-
gearbeitet und präsentiert. 
Dieses Mandat geht nun 
in die Konsultation. Die 
Arbeitgeber begrüssen die-
sen Fortschritt in Richtung 
«Bilaterale III». Sie arbeiten 
weiterhin konstruktiv mit, 
damit das bisherige Lohn-
schutzniveau gehalten 
werden kann, lehnen aber 
wirtschaftsschädliche 
Forderungen ab.

15
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Die Schweiz konnte sich dank ihrer 

politischen Stabilität, guten Ver-

kehrsverbindungen und einem 

liberalen Arbeitsmarkt kontinuier-

lich auf den Spitzenplätzen inter-

nationaler Standortrankings posi-

tionieren. Der liberale Arbeitsmarkt, 

der sowohl Arbeitgebern als auch 

Arbeitnehmern zugutekommt, ist 

trotz des bisherigen Rückhalts in 

der Bevölkerung bedroht. Die Ten-

denz, immer mehr zu regulieren 

und Eingriffe wie Mindestlöhne – 

mittels kantonaler oder kommu-

naler Initiativen durchgedrückt – 

schränken die Flexibilität ein und 

erhöhen den administrativen Auf-

wand. Damit droht der Wirtschafts

standort Schweiz einen zentralen 

Pfeiler seiner Standortattraktivität 

zu verlieren.

Die Schweiz bietet viele Gründe, warum 
sie in internationalen Standortrankings 
immer wieder auf den vordersten Po-
sitionen anzutreffen ist: Da wären bei-
spielsweise die hohe politische Stabi-
lität, die guten Verkehrsanbindungen, 
aber auch der liberale Arbeitsmarkt. 
Dass Letzterer funktioniert, zeigt sich 
unter anderem daran, dass die Schweiz 
im internationalen Vergleich der Er-
werbslosenquoten seit jeher auf den 
vordersten Plätzen rangiert.

Der liberale Schweizer Arbeitsmarkt ist 
ein Erfolgsmodell, das den Arbeitgebern 
genauso zugutekommt wie den Arbeit-
nehmern und der ganzen Gesellschaft. Er 
stärkt die unternehmerische Freiheit so-
wie die Eigenverantwortung und schafft 
für die Wirtschaft die nötigen Spielräu-
me, um sich auf der Beschäftigungsseite 
den Entwicklungen des Marktes anzupas-
sen. Diese Anpassungsfähigkeit geht aber 
nicht etwa auf Kosten der Arbeitnehmen-
den. So gehören die Durchschnittslöhne in 
der Schweiz OECD-weit zu den höchsten. 

Bis anhin geniesst der liberale Arbeits-
markt in der Schweiz einen grossen 
Rückhalt. Deren freiheitliche Einstellung 
gegenüber der Arbeit hat die Schweizer 
Stimmbevölkerung in der Vergangenheit 
an der Urne auch immer wieder bestätigt. 
Dies, indem sie sich mehrmals deutlich 
gegen eine zu strenge Regulierung des 
Arbeitsmarktes ausgesprochen hat. Eine 
Initiative etwa, die einen flächendecken-
den Mindestlohn forderte, wurde vor zehn 
Jahren mit über 70 Prozent Nein-Stimmen 
deutlich abgelehnt. Dasselbe gilt für die 
1:12-Initiative, die einen massiven Ein-
schnitt in die innerbetrieblichen Lohnge-
füge bedeutet hätte. Auch bei dieser Vorla-
ge war das Verdikt des Souveräns klar: Sie 
wurde mit knapp zwei Drittel der Stim-
men wuchtig abgelehnt. In beiden Fällen 
hat sich die Stimmbevölkerung klar zum 
bisherigen Erfolgsmodell – einer Lohnpo-
litik, in der die Löhne in den Betrieben 
festgelegt werden – bekannt.

Wie diese beiden Beispiele zeigen, ist 
es auch der Weitsicht der Stimmbevöl-
kerung zu verdanken, dass der liberale 
Arbeitsmarkt bis anhin gewahrt werden 
konnte. Dennoch ist die Bedrohung wei-
terer Einschnitte nicht gebannt. Exempla-
risch zeigt sich dies beim Mindestlohn. So 
hat sich getäuscht, wer nach dem klaren 
Nein zum staatlichen Mindestlohn dach-
te, das Thema sei damit vom Tisch. Die 
Diskussion hat sich vielmehr auf andere 
föderale Stufen verlagert. Der Startschuss 
dafür fiel 2017 im Kanton Neuenburg, als 
sich die Stimmbevölkerung für einen 
kantonalen Mindestlohn aussprach. In 
der Zwischenzeit sind mehrere Kanto-
ne diesem Beispiel gefolgt. So wurden in 
vier weiteren Kantonen Mindestlöhne be-
schlossen. Doch damit nicht genug: In den 
beiden Städten Zürich und Winterthur hat 
sich die Stimmbevölkerung im vergange-
nen Jahr gar für kommunale Mindestlöh-
ne ausgesprochen.

Die beiden jüngsten Entscheide in Zürich 
und Winterthur offenbaren die Strategie, 
welche linke Kreise beim Mindestlohn 
verfolgen: Wenn auf nationaler Ebene 
kein Erfolg zu verbuchen ist, bringt man 
die Forderungen auf kantonaler Ebene vor 
das Volk. Wenn auch diesem Unterfangen 
das Scheitern droht, wird der kommuna-
le Weg eingeschlagen. Die Tatsache, dass 
alle regionalen Mindestlöhne – seien es 
die kantonalen oder kommunalen – unter-
schiedlich hoch angesetzt sind, zeigt be-
reits eines der grössten Probleme für die 
Wirtschaft: Sie führen unweigerlich zu ei-
nem Flickenteppich, der für regional und 
überregional tätige Unternehmen massi-
ve administrative Herausforderungen mit 
sich bringt.

Ein gesetzliches Lohndiktat beeinflusst 
das ganze Lohngefüge innerhalb eines Be-
triebes. Eine Erhöhung der tiefsten Löhne 
wird unweigerlich dahingehend zu Druck 
führen, als dass auch die darüber liegen-
den Löhne angehoben werden müssen. 
Dies wirkt sich insbesondere für diejeni-
gen Unternehmen zusätzlich belastend 

ARBEITSMARKT

LIBERALER ARBEITSMARKT:  
ES GILT, IHM SORGE ZU TRAGEN
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aus, die bereits heute mit tiefen 
Margen zu kämpfen haben. Fa-
tal sind Mindestlöhne auch für 
die Berufsbildung. Wenn Un-
gelernte dank eines Min-
destlohns in einem Beruf 
so viel verdienen können 
wie Gelernte, leidet dar-
unter die Bereitschaft 
zur Aus- und Weiterbil-
dung. Zudem verschiebt 
sich mit der Einführung 
eines gesetzlichen Min-
destlohns der Verhand-
lungsspielraum von den 
Unternehmen oder ihren 
Sozialpartnern, welche die 
verschiedenen Aspekte ei-
nes Arbeitsvertrages ge-
wichten, zu einer oftmals re-
gulierungsfreudigen Politik.

Die Regulierungsfreude gewisser 
Kreise macht sich im politischen 
Bern auch bei anderen Arbeitsmarkt-
themen immer wieder bemerkbar, etwa 
bei der wöchentlichen Höchstarbeitszeit. 
So wurden Forderungen nach einer ge-
setzlichen Reduktion der wöchentli-
chen Arbeitszeit im vergangenen Jahr 
gleich mehrfach ins Parlament gebracht. 
Dieses Vorgehen verkennt jedoch die 
aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. 
Angesichts des akuten Arbeitskräfteman-
gels ist die Wirtschaft auf eine Erhöhung 
des Arbeitsvolumens angewiesen – sicher 
nicht auf eine schweizweite, gesetzliche 
Reduktion der Arbeitszeit. Entsprechende 
Appelle vonseiten der Wirtschaft – wel-
chen letztlich nichts weniger als die Sor-
ge um den Wirtschaftsstandort Schweiz 
zugrunde liegt – stossen bei den linken 
Kreisen auf taube Ohren. Der bürgerli-
chen Ratsmehrheit sei Dank, konnten 
diese Angriffe auf die Arbeitszeit – wie 
sie nahezu jährlich auf das politische 
Parkett gebracht werden – einmal mehr 
abgewehrt werden. Denjenigen Arbeit-
nehmenden, die ihre Arbeitspensen redu-
zieren wollen, bietet sich mit der Teilzeit-
arbeit bereits heute eine Lösung, um die 

Arbeitszeit reduzie ren zu können. Diese 
flexiblen Arbeitsvereinbarungen tragen 
sowohl dem individuellen Bedürfnis der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber als auch 
der liberalen Ausrichtung des Arbeits-
marktes Rechnung.

Die Aufzählung solcher Forderungen könn-
te nahezu beliebig weitergeführt werden. 
Unabhängig davon, auf welchen konkreten 
Bestandteil des Arbeitslebens die Forde-
rungen eingehen, sie zielen alle immer 
auf dasselbe Ziel ab: Die weitere Regu-
lierung und damit die Schwächung des 
Arbeitsmarktes. Der Wirtschaftsstandort 
Schweiz läuft aufgrund solcher Angriffe 
Gefahr, eine seiner zentralen Stärken zu 
verlieren. Die wirtschaftliche Stärke der 
Schweiz ist jedoch kein Selbstläufer. So 

gilt es die unternehmensfreundlichen 
Rah menbedingungen – wie den liberalen 
Arbeitsmarkt – unbedingt zu bewahren. 
Diese Prämisse erfordert eine fortlaufende 
Aufmerksamkeit und Unterstützung sei-
tens der Arbeitgeber und der Politik, um 
sicherzustellen, dass die wirtschaftliche 
Stärke des Landes auch künftig erhalten 
bleibt.

DANIELLA LÜTZELSCHWAB

DAS ARBEITGEBERJAHR 2023
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«Die KMU und Grossfirmen 
der Schweizer Tech-Indus­
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Beitrag zu einem innovati­
ven, international wettbe­
werbsfähigen Werkplatz 
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LOHNGLEICHHEIT: GRÖSSTE 
BETRIEBLICHE AUSWERTUNG 
FÄLLT POSITIV AUS

Eine von den Arbeitgebern bei der Uni-
versität St. Gallen in Auftrag gegebene 
Erhebung der betrieblichen Lohngleich-
heitsanalyseergebnisse ergab, dass 99,3 
Prozent der ausgewerteten Unterneh-
men das Gleichstellungsgesetz einhal-
ten. Im Rahmen der bis anhin grössten 
Auswertung wurden die Ergebnisse von 
615 Unternehmen mit etwa 550 000 
Mitarbeitenden untersucht. Unter Be-
rücksichtigung der berufsspezifischen 
und persönlichen Merkmale zeigt die 
Datensammlung eine durchschnittliche 
unerklärte Lohndifferenz von 3,3 Pro-
zent. Die Erhebung beweist, dass es in 
der betrieblichen Realität deutlich bes-
ser um die Lohngleichheit steht, als es 
die Gewerkschaften in der politischen 
Debatte darstellen. Die Arbeitgeber er-
warten, dass diese positiven Zahlen aus 
der betrieblichen Realität in den Diskus-
sionen rund um das Thema Lohngleich-
heit endlich Eingang finden. 

DRITTSTAATENKONTINGENTE: 
GLEICHBLEIBEND, MIT 
POTENZIAL NACH OBEN

Der Bundesrat legt jedes Jahr mittels 
Kontingenten fest, wie viele hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte die Schweizer Wirt-
schaft aus Staaten ausserhalb von EU/
EFTA und aus Grossbritannien rekrutie-
ren darf. Für das Jahr 2024 hat er ent-
schieden, die Kontingente auf gleichem 
Niveau wie im Vorjahr zu belassen. Aus 
Sicht der Arbeitgeber wäre eine leich-
te Erhöhung der Drittstaatenkontingen-
te angezeigt gewesen. Die Arbeitgeber 
begrüssen es, dass bei den Kontingen-
ten keine Kürzungen vorgenommen wur-
den. Diese hätten die Unternehmen im 
Kampf um die internationalen Spezia-
listen weiter unter Druck gesetzt. Die 
Rekrutierung hochspezialisierter Fach-
kräfte aus dem Ausland ist für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz von zentraler 
Bedeutung. Einschränkende Kontingen-
te gefährden die Entwicklung von Projek-

ten mit hoher Wertschöpfung und damit 
unmittelbar auch Arbeitsplätze in der 
Schweiz. Eine leichte Erhöhung der Kon-
tingente hätte zur Entspannung dieser 
Entwicklung beitragen können.

TEILFLEXIBILISIERUNG DES 
ARBEITSGESETZES IN KRAFT 
GETRETEN

Arbeitnehmende in gewissen Bereichen 
können künftig von gelockerten Arbeits- 
und Ruhezeitbestimmungen profitieren. 
Konkret ist es Mitarbeitenden mit Projekt-
arbeit und zeitkritischen Aufträgen in der 
ICT-Branche künftig erlaubt, den Arbeits-
zeitrahmen – innerhalb dessen die täg-
liche Arbeitszeit erbracht werden muss 
– von 14 auf 17 Stunden auszudehnen. Zu-
dem kann die tägliche Ruhezeit mehrmals 
pro Woche von 11 auf 9 Stunden verkürzt 
werden. Die zweite Gruppe, die von den 
neuen Regelungen profitieren kann, sind 
Vorgesetzte und Fachspezialisten in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand 
und Steuerberatung. Sie können in einem 
Jahresarbeitszeitmodell arbeiten, was ih-
nen unter anderem ermöglicht, sich nicht 
mehr an den Regeln zur wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit orientieren zu müssen. 
Die neuen Regelungen erfordern keine 
Änderung des Arbeitsgesetzes, sondern 
werden auf Verordnungsstufe eingeführt. 
Die Arbeitgeber begrüssen diese Teilfle-
xibilisierungen als Schritt in die richtige 
Richtung. Der Wunsch nach mehr Flexi-
bilität ist jedoch auch bei Mitarbeitenden 
anderer Branchen gross.

DANIELLA LÜTZELSCHWAB

Mehr zum Thema
www.arbeitgeber.ch/arbeitsmarkt
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Sich in einem betrieblichen Umfeld aus-
bilden lassen und in der Schule Gelern-
tes gleich in die Praxis umsetzen: Genau 
das ist eine der grossen Stärken der Be-
rufsbildung. Nach Abschluss einer Be-
rufslehre verfügen die Absolventinnen 
und Absolventen über Kompetenzen, die 
der Arbeitsmarkt anerkennt und nach-
fragt. Damit funktioniert der Übergang 
in den Arbeitsmarkt in der Schweiz bei-
spielhaft. Nach ein paar Jahren Berufser-
fahrung können sich die Fachkräfte dann 
über die höhere Berufsbildung weitere 
branchenrelevante Kompetenzen an-

eignen und sich entsprechend 
beruflich weiterentwickeln. 

Auch für Erwachsene ohne 
Grundbildung ist es mög
lich, einen anerkannten 
Branchen- oder Berufs
abschluss zu erlangen. 
Damit alle diese Wege 

auch weiterhin offen-
bleiben und den Bedürfnis-

sen des Arbeitsmarkts entsprechen, hat 
sich der Schweizerische Arbeitgeberver-
band (SAV) auch 2023 für die Stärkung 
der Rolle der Organisationen der Arbeits-
welt (OdA) sowie für ideale Rahmen-
bedingungen in der Berufsbildung 
eingesetzt.

DER LANGE WEG ZUR 
STÄRKUNG DER HÖHEREN 
BERUFSBILDUNG (HBB)

Die Stärkung der Höheren Berufsbildung 
stand im Berichtsjahr im Zentrum der bil-
dungspolitischen Arbeit des Arbeitgeber-
verbandes. Zu den von der Verbundpart-
nerschaft diskutierten und nun vom 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) vorgeschlagenen 
Massnahmen zählen einerseits die Ein-
führung eines Bezeichnungsrechts und 
-schutzes für Höhere Fachschulen (HF) 
und andererseits die Titelzusätze «Profes-
sional Bachelor» beziehungsweise «Pro-
fessional Master».

Die Idee, dass auch die Höhere Berufsbil-
dung (HBB) international verständliche 
Titel braucht, ist alles andere als neu und 
wurde erstmals 2011 in den Nationalrat 
eingebracht. Die entsprechende Motion 
wurde 2012 allerdings abgelehnt mit der 
Begründung, dass eine Titelvermischung 
mit der Hochschullandschaft erfolgen 
würde. In den darauffolgenden Jahren 
griffen mehrere Motionen diese Thema-
tik wieder auf. Deren übergeordnetes Ziel 
war stets ähnlich: die HBB zu stärken, sei 
es mittels einer gesetzlichen Veranke-
rung von modernen Titelbezeichnungen 
oder mittels einer gesetzlichen Veranke-
rung eines Bezeichnungsschutzes für 
«Höhere Fachschulen». Bei den Forderun-
gen ging es in erster Linie darum, die 
Sichtbarkeit und Bekanntheit der HF als 
Institution zu erhöhen, konkurrenzfähig 
gegenüber anderen Angeboten auf der 
Tertiärstufe zu sein und die Attraktivität 
der Karrieremöglichkeiten für Personen 
mit einer beruflichen Grundbildung auch 
ohne Berufsmaturität zu steigern. Der po-
litische Druck nahm stetig zu und ent-
sprechend wurden 2019 zwei Motionen 
vom Parlament angenommen.

Im Rahmen der verbundpartnerschaftli-
chen Initiative «Berufsbildung 2030» 
wurden eine Auslegeordnung zur Positi-
onierung der HF erarbeitet sowie kon-
krete Umsetzungsvorschläge und ihre 
Auswirkungen in einem Bericht analy-
siert. Nachdem diese Diskussionsgrund-
lagen erarbeitet und am Spitzentreffen 
2021 unterbreitet wurden, erhielt das 
SBFI den Auftrag, einen darauf basieren-
den Massnahmenkatalog zu erstellen. In 
Zusammenarbeit mit dem Schweizeri-
schen Gewerbeverband (sgv), den Bran-
chenverbänden und den OdA besprach 
der Arbeitgeberverband in diversen Gre-
mien die verschiedenen Massnahmen 
und erarbeitete so Schritt für Schritt eine 
arbeitgeberseitige Position zur «Stär-
kung der HBB». Nachdem das Massnah-
menpaket am Spitzentreffen 2022 verab-
schiedet worden war, übernahm das SBFI 
unter engem Einbezug der Verbundpart-

BILDUNG

FÜR EINE ZUKUNFTSTRÄCHTIGE 
BERUFSBILDUNG

Eine Schweiz ohne duale Grund-

bildung, höhere Berufsbildung 

oder branchenspezifische Bil-

dungsangebote? Unvorstellbar! 

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist 

auf Fachkräfte angewiesen und 

die Berufsbildung stattet diese 

mit dem notwendigen Wissen 

und den Fähigkeiten aus. Deshalb 

gilt es, auf diesen Ausbildungs-

weg, um den uns viele Länder 

beneiden, Acht zu geben und 

ihn gezielt zu fördern. 
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ner die Federführung der Umsetzungsar-
beiten. Bei der Titelfrage sollten sodann 
auch die verschiedenen rechtlichen Mög-
lichkeiten der Umsetzung eingehend ge-
prüft werden.

WICHTIGE ARBEITEN MACHEN 
FORTSCHRITTE

2023 konnten die Konkretisierungsarbei-
ten der Massnahmen in Angriff genom-
men werden.  Es wurden verschiedene Va-
rianten und Szenarien skizziert, sowohl 
für den Bezeichnungsschutz als auch zur 
Titelfrage. Die jeweiligen Vor- und Nach-
teile wurden wiederum OdA-intern und 
branchenübergreifend abgewogen und 
intensiv diskutiert. Sämtliche Umset-
zungsvorschläge kamen Mitte Jahr erneut 
in die Vernehmlassung. Dank der Mitwir-
kung der zuständigen Mitgliederorgani-
sationen konnte der Arbeitgeberverband 
beim SBFI eine konsolidierte Konsultati-
onsantwort einreichen.

Aus Sicht der Arbeitgeber waren und sind 
die Abschlüsse der höheren Berufsbildung 
wichtige Bildungswege. Die Absolventin-
nen und Absolventen sind gefragte Fach-
kräfte, da ihre Ausbildung den Anforde-
rungen des Arbeitsmarkts gerecht wird. 
Wichtig ist, dass Berufsleute sich auch 
künftig bewusst für diese Abschlüsse ent-
scheiden. Dafür müssen die Abschlüsse 
der Höheren Berufsbildung die verdiente 
Anerkennung erhalten und konkurrenzfä-
hig bleiben. Gerade gegenüber den non-
formalen Weiterbildungs-Mastertiteln der 
Fachhochschulen (MAS) müssen die for-
malen Titel der höheren Berufsbildung ge-
sellschaftlich als Berufsbildungs-Bachelor 
und Berufsbildungs-Master aufgewertet 
werden. Im Wissen darum, dass keine der 
erarbeiteten Varianten perfekt war, be-
grüsste die Mehrheit der OdA als Kompro-
misslösung die Einführung der Titelzusätze 
nach Abschlusslogik. Insbesondere, weil 
dadurch die Systematik und die im Ar-
beitsmarkt bestens verankerten landes-
sprachlichen Titel beibehalten werden und 

die gewünschte Signalwirkung am besten 
erzielt würde. Der Titelzusatz «Professio-
nal Bachelor» würde dementsprechend für 
Berufsprüfungen (BP) und HF-Abschlüsse 
und der Titelzusatz «Professional Master» 
für Höhere Fachprüfungen (HFP) gelten.

Die vorliegende Variante wird ebenfalls 
der Forderung aus den Branchen gerecht, 
dass die Differenzierung der Abschlüsse 
über die Stufe des Nationalen Qualifikati-
onsrahmens (NQR) nach wie vor möglich 
ist. Dies ist wichtig, da das heutige, bran-
chennahe System Raum für unterschied-
liche Kompetenzniveaus pro Abschluss
typ zulässt.

Was den Bezeichnungsschutz und das Be-
zeichnungsrecht angeht, unterstützte eine 
grosse Mehrheit der OdA die vorgeschla-
gene Lösung, wonach sich nur als «Höhere 
Fachschule» bezeichnen darf, wer einen 
anerkannten Bildungsgang anbietet. Das 
Bezeichnungsrecht sollte nach Abschluss 
des Anerkennungsverfahrens gelten.

WEG FREI FÜR DIE POLITISCHE 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Am Spitzentreffen der Berufsbildung mit 
Bundesrat Guy Parmelin im November 
2023 wurden das weitere Vorgehen zur 
Umsetzung der Massnahmen in der Ver-
bundpartnerschaft diskutiert und der 
Weg für die politische Entscheidungsfin-
dung freigemacht: In einem nächsten 
Schritt wird eine Gesetzesvorlage ausge-
arbeitet, die im dritten Quartal 2024 in 
die Vernehmlassung kommt. Schliess-
lich erfordern die Einführung des Be-
zeichnungsschutzes und der Titelzusätze 
eine Anpassung des Berufsbildungsge-
setzes (BBG). In die Arbeiten dafür sollen 
auch wichtige Punkte aus der Konsulta-
tionsantwort des Arbeitgeberverbandes 
einf liessen. So wird zum Beispiel die 
sprachliche Differenzierung ein Thema 
sein, sodass sich HF-Diplome und Be-
rufsprüfungen weiterhin unterscheiden 
lassen. Die Massnahmen und die Anpas-

sung des BBG werden anschliessend 
2025 im Parlament beraten und bei posi-
tivem Verlauf in Kraft gesetzt. 

NICOLE MEIER

DAS ARBEITGEBERJAHR 2023
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STABILE UND STARKE 
BERUFLICHE GRUNDBILDUNG

Der Bildungsbericht wurde 2023 zum 
vierten Mal veröffentlicht. Erfreulicher-
weise weist er aus, dass die berufliche 
Grundbildung nach wie stark nachge-
fragt wird. Über zwei Drittel der Schü-
lerinnen und Schüler entscheiden sich 
nach der obligatorischen Schule für die-
sen Karriereweg. Und dies aus gutem 
Grund: Der Übertritt in den Arbeitsmarkt 
funktioniert dank dem in der Branche an-
erkannten Abschluss nach wie vor rei-
bungslos. Gerade in Zeiten des Arbeits-
kräftemangels sind die Betriebe auf 
diese praktisch ausgebildeten Fachkräf-
te angewiesen.

Ein erfreuliches Bild in Bezug auf die 
Entwicklung des Lehrstellenangebots 
und der Vergabe der Ausbildungsplätze 
zeichnete im April 2023 auch das Naht-
stellenbarometer. Laut der Publikation 
des Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) verfügten 
drei Monate vor Ausbildungsbeginn be-
reits 62 Prozent der Jugendlichen über 
einen Lehrstellenvertrag. Dieser Wert lag 
leicht über dem Durchschnitt der vergan-
genen Jahre und wieder auf dem Vor-Pan-
demie-Niveau. Die konstant hohen Wer-
te unterstreichen zusätzlich, dass die 
Berufsbildung während der Pandemie-
Jahre ein stabiler Pfeiler der Schweizer 
Wirtschaft und Gesellschaft war. 

PLANUNGSSICHERHEIT FÜR 
LERNENDE UND BETRIEBE

Berufsbildnerinnen und -bildner sowie 
Praxisbildnerinnen und -bildner können 
rückwirkend seit dem 1. Januar 2024 
auch während Kurzarbeit ihren Ausbil-
dungsaufgaben nachkommen. Der dafür 
notwendigen Änderung des Arbeitslo-
senversicherungsgesetzes stimmten so-
wohl der Ständerat in der Sommersession 
als auch der Nationalrat in der Herbstses-
sion zu. Die Arbeitgeber begrüssen die-
sen Entscheid, denn die Ausbildung von 
angehenden Fachkräften muss auch in 
Krisenzeiten sichergestellt werden. 

WICHTIGE MEILENSTEINE 
GESCHAFFT

Mit dem Spitzentreffen Ende November 
2023 konnte das Projekt «Berufsentwick-
lung» abgeschlossen werden, die Arbei-
ten in den verbundpartnerschaftlichen 
Gremien laufen aber weiter. Um die Aus-
bildungsbereitschaft der Betriebe hoch-
zuhalten, müssen sich die Berufe ent-
lang der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
weiterentwickeln. Im Wissen um die Ge-
schwindigkeit, in der sich der Arbeits-
markt aktuell verändert, kommt dem Be-
rufsentwicklungsprozess eine zentrale 
Bedeutung zu. Der SAV fordert, dass die 
Entscheidungsfindungswege bei diesen 
komplexen Revisionen verbessert werden 
und der lange Prozess vereinfacht wird.

Am Spitzentreffen der Berufsbildung 
wurde ausserdem über die Massnahmen 
zur Stärkung der höheren Berufsbildung 
(siehe Fokusbericht Bildung) sowie über 
die Arbeiten im Rahmen des Commit-
ments «Berufsabschluss für Erwachse-
ne» gesprochen. In diesem Grundlagen-
papier haben sich Bund, Kantone und 
Sozialpartner verpflichtet, die Rahmen-
bedingungen so weiterzuentwickeln, 
dass Erwachsene ohne Berufsabschluss 
möglichst effizient eine Qualifikation er-
langen können. Der Arbeitgeberverband 
hat zu diesem Thema ausserdem eine 
Umfrage unter den Organisationen der 
Arbeitswelt (OdA) und Betrieben durch-
geführt, um mögliche Handlungsfelder 
zu identifizieren.

BFI-BOTSCHAFT:  
ERSTES VERNEHMLASSUNGS­
VERFAHREN

In der Botschaft zur Förderung von Bil-
dung, Forschung und Innovation (BFI-
Botschaft) zieht der Bundesrat einerseits 
Bilanz über die laufende Förderperiode 
und legt anderseits die Ziele und Mass-
nahmen für die kommende Periode fest. 
Zum ersten Mal wurden die betroffenen 
Akteure eingeladen, sich in einem exter-
nen Vernehmlassungsverfahren zur BFI-
Botschaft 2025-2028 zu äussern. 

Der Arbeitgeberverband befürwortet die 
Stossrichtung der BFI-Botschaft 2025-
2028 grundsätzlich. Aus Sicht der Arbeit-
geber bleibt es aber wichtig zu betonen, 
dass der Gürtel insbesondere bei der Fi-
nanzierung der Berufsbildung nicht zu 
eng geschnallt werden darf, da insbeson-
dere in den nächsten Jahren mit einem 
deutlichen Anstieg der Anzahl Lernen-
den zu rechnen ist.

NICOLE MEIER

Mehr zum Thema
www.arbeitgeber.ch/bildung
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Teuerungsausgleich, Elternurlaub 

oder 13. AHV-Rente: Die Ausbau-

wünsche in den Sozialversicherun-

gen scheinen keine Grenzen zu 

kennen. Würden auch entsprechen-

de Lösungen zur Finanzierung 

folgen, wäre dem grundsätzlich 

nichts entgegenzusetzen – doch 

ist dies nicht der Fall und nach-

haltige Lösungen und Reformen 

werden systematisch abgelehnt.

Es gibt vieles, wofür die Schweiz be-
kannt und geschätzt ist: Sei es die le-
ckere Schokolade, der rezente Käse, 
die Uhren oder auch das unverkennbare 
Matterhorn. In diese Aufzählung einrei-
hen kann sich auch das Schweizer Sozi-
alversicherungssystem. Dazu gehören 
unter anderem die Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge, die Er-
werbsersatzordnung sowie die Familien
zulagen. Ziel ist es, die Schweiz und 
damit die Bevölkerung in unterschiedli-
chen Lebenssituationen finanziell un-
terstützen zu können. 

Trotz dem Erfolg dieses Modells gibt es 
regelmässig politische Bestrebungen, die 
Sozialleistungen weiter auszubauen – 
meist ohne Rücksicht auf die (finanziel-
len) Folgen und ihrer Konsequenzen für 
die Nachhaltigkeit des Systems. 

BESSERE KINDER­
BETREUUNGSANGEBOTE UND 
FLEXIBLERE ARBEITSFORMEN 
STATT ELTERNURLAUB

Die Eidgenössische Kommission für Fa-
milienfragen (EKFF) hat im Februar 2023 
ihr neustes Modell für einen schweizwei-
ten Elternurlaub vorgestellt. Nach Auffas-
sung der EKFF weisen der heutige Mut-
terschafts- und Vaterschaftsurlaub von 
14 respektive zwei Wochen 
verschiedene Mängel auf und 
sie fordert deshalb einen El-
ternurlaub von 38 Wochen. 
Der Forderungskatalog 
beinhaltet zudem einen 
Ausbau des Lohner
satzes, eine Erwei
terung des Kündi

gungsschutzes, einen Bezug der Elternzeit 
in Teilabschnitten, einen vorgeburtlichen 
Mutterschaftsurlaub und vieles mehr. 
Die EKFF rechnet mit geschätzten Zusatz-
kosten von mindestens 1,4 Milliarden 
Franken – jährlich wiederkehrend. Die Fi-
nanzierung soll dabei über die Erwerbser-
satzordnung (EO) erfolgen, was zu einer 
Erhöhung der Lohnabgaben für Arbeit-
nehmende und Arbeitgeber 
führen würde. 

SOZIALPOLITIK

BEKANNT WIE DAS MATTERHORN
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Fest steht: Die Bedürfnisse von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern haben 
sich gewandelt und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie hat an Bedeu-
tung gewonnen. Der Schweizerische Ar-
beitgeberverband setzt sich daher für 
langfristige Massnahmen wie bessere 
Kinderbetreuungsangebote und flexib-
lere Arbeitsformen ein. Um die Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern 
zu fördern, braucht es aber keinen Aus-
bau der beruflichen Abwesenheiten von 
Eltern, sondern eine Steigerung des Be-
schäftigungsgrades. Wie die Statistik 
zeigt, kehren heute die meisten Mütter 
nach dem Mutterschaftsurlaub zwar in 
den Beruf zurück, aber häufig nur noch 
in niedrigprozentiger Teilzeit. Während 
eine Abwesenheit von 14 Wochen (oder 
auch länger) die Erwerbsbiografien von 
Müttern nicht nachhaltig beeinträchtigt, 
tun dies tiefe Teilzeitpensen hingegen 
schon. Teilzeiterwerbstätigkeit, insbe-
sondere tiefe Pensen, bedeuten oftmals 
schlechtere Karrierechancen. Zudem er-
höht sie den Arbeitskräftebedarf, was in 
Zeiten des Arbeitskräftemangels die be-
stehenden Probleme weiter verschärft. 
Für die Arbeitgeber gilt es daher, die ei-
gentlichen Herausforderungen anzu-
gehen und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie nicht kurz-, sondern lang-
fristig sicherzustellen. Ein Elternurlaub 
ist nicht das geeignete Instrument dafür: 
Warum sollte sich die Vereinbarkeit da-
durch generell verbessern lassen? Zu-
dem stellen längere Abwesenheiten von 
Eltern für die Wirtschaft – insbesondere 
für KMU – bei ohnehin fehlenden Fach-
kräften ein grosses Problem dar. Hinzu 
kommen die exorbitant hohen Kosten: 
Eine weitere Erhöhung der Lohnabzü-

ge für die Erwerbsausfallversiche-
rung würde beide Seiten 

stark belasten und ist 
aus wirtschafts- und 

gesellschaftspoliti-
schen Gründen 

nicht vertret-
bar. 

NICHT JEDER FALL MUSS 
GESETZLICH GEREGELT SEIN

Das Parlament musste sich in der Früh-
lingssession 2023 mit gleich drei schwie-
rigen und teilweise tragischen Lebens-
situationen auseinandersetzen. So zum 
Beispiel die Betreuungsentschädigung, 
wenn sich Eltern um schwerkranke Kin-
der kümmern müssen, oder ein Mutter-
schaftsurlaub für hinterbliebene Väter. 
Alle Vorstösse forderten, dass spezifische 
Einzelfälle gesetzlich verankert werden. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband 
ist sich der Tragik bewusst, die diesen 
Geschäften zugrunde liegt. Die Arbeit-
geber können auch nachvollziehen, wie 
schwierig es für die Betroffenen ist, sich 
in diesen menschlich unfassbaren Situa-
tionen zu bewegen. Es handelt sich dabei 
zum Glück um sehr seltene Fälle. Die Ar-
beitgeber erachten es als problematisch, 
sehr tragische, aber in der Praxis selten 
auftretende Fälle über pauschale gesetz-
liche Grundlagen zu regeln. Denn dies 
würde neue Ungleichheiten und Prob-
lemstellungen mit sich bringen. Hinzu 
kommt: Die bereits vorhandenen gesetz-
lichen Grundlagen ermöglichen es, eine 
einzelfallspezifische Lösung auf Stufe 
des Unternehmens oder der Branche zu 
finden. Die Arbeitgeber nehmen bereits 
heute ihre soziale Verantwortung wahr 
und tun ihr Möglichstes, um ihre An-
gestellten in solchen Ausnahmesituati
onen zu unterstützen.

NACHHALTIGE LÖSUNGEN  
FÜR DAS RENTENSYSTEM 
NOTWENDIG

An der Spitze der langen Liste an Aus-
bauwünschen aus linken Kreisen stand 
die 13. AHV-Rente. Die darauf bezoge-
ne Kampagnenarbeit beschäftigte den 
Schweizerischen Arbeitgeberverband in 
der zweiten Hälfte 2023 und im ersten 
Quartal des Jahres 2024 stark. 

Am 3. März 2024 stimmte die Schweizer 
Stimmbevölkerung der Initiative für eine 
13. AHV-Rente zu. Dies ist insofern be-
dauerlich, als dass der Ausbau der Leis-
tungen in jährlicher Milliardenhöhe die 
ganzen Bemühungen zur Stabilisierung 
der ersten Säule durch die AHV-21-Re-
form wieder zunichtemacht. Eine finan-
zielle Schieflage der AHV ab 2026 wird 
willentlich in Kauf genommen. Massnah-
men aber, die die Altersvorsorge lang-
fristig stabilisieren würden, wie es die 
Renteninitiative getan hätte, verweiger-
te das Volk die Zustimmung. Diese Kom-
promissverschlossenheit ist gefährlich 
und ärgerlich zugleich. In der zweiten 
Hälfte dieses Jahres kommt eine weite-
re wichtige sozialpolitische Vorlage zur 
Abstimmung: die Reform des BVG und 
damit eine Anpassung der zweiten Säule 
an die aktuellen Arbeitsmarkt-Gegeben-
heiten. Hier schlägt uns Befürwortern in 
typischer Verhinderungsmanier starker 
Gegenwind entgegen. Die Argumente für 
die Annahme sind schlagkräftig, denn 
die durch das Parlament erarbeitete Vor-
lage schafft mehr Generationengerech-
tigkeit und schliesst die Vorsorgelücken 
für viele Teilzeitarbeitende, insbesonde-
re für Frauen. 

AUSBAUWÜNSCHEN EINHALT 
GEBIETEN

Das Sozialversicherungssystem der 
Schweiz ist deshalb so erfolgreich, weil 
es breit abgestützt ist, die Bevölkerung 
in unterschiedlichen Fällen unterstützen 
kann und trotzdem Platz für individuel-
le Lösungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern lässt. Diesem System ist 
Sorge zu tragen und kein ständiger Aus-
bau zu verlangen. Nur damit bleibt das 
bewährte und bekannte Sozialversiche-
rungssystem so robust wie das ebenfalls 
bewährte und bekannte Matterhorn.

BARBARA ZIMMERMANN-GERSTER
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DAS JAHR 2023 IN KÜRZE

GLEICHSTELLUNG VON WITWEN 
UND WITWERN

Der Bundesrat schickte im Dezember 2023 
einen Entwurf zur Teilrevision der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung (AHV) zur 
Anpassung der Witwen- und Witwerrente in 
die Vernehmlassung. Diese Anpassung ist 
die Reaktion auf das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), 
welches ausweist, dass Witwen und Witwer 
in der Schweiz ungleich behandelt werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrats sollen 
die Hinterlassenenleistungen bis zum voll-
endeten 25. Altersjahr des jüngsten Kindes 
und unabhängig vom Zivilstand der Eltern 
ausbezahlt werden.

Der SAV begrüsst im Grundsatz diese Teil-
revision der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHV) und fordert eine arbeitge-
berverträgliche Umsetzung des Urteils des 
EGMR. Das System der Witwen- und Wit-
werrenten wurde seit der Einführung der 
AHV 1948 kaum an neue gesellschaftliche 
Realitäten angepasst.  Die Arbeitgeber be-
grüssen, dass die Teilrevision die Ungleich-
behandlung von Frauen und Männern bei 
der Hinterlassenenversicherung korrigiert 
und dabei die Bundesfinanzen entlastet.

TEUERUNGSAUSGLEICH  
AHV UND IV

Der Bundesrat passt die ordentlichen Ren-
ten (AHV und IV) in der Regel alle zwei Jahre 
an die Teuerung an. Für die Berechnung ver-
wendet er den sogenannten «Mischindex», 
der sich hälftig aus der Preis- und der Lohn-
entwicklung berechnet. Die letzte Erhöhung 
erfolgte per 1. Januar 2023 aufgrund der 
Teuerung um 2,5 Prozent – derweil forder-
ten Teile der Politik den vollen Teuerungs-
ausgleich (2,8 Prozent).

Noch in der Herbstsession 2022 hatten sich 
sowohl National- als auch Ständerat für einen 
ausserordentlichen Teuerungsausgleich aus-
gesprochen. In der Frühlingssession 2023 
kam es zur erfreulichen Kehrtwende: Das 
Parlament erkannte, dass dieser einmalige 
Zuschlag weder notwendig noch zielführend 
wäre, weshalb in beiden Räten nicht mehr auf 
das Geschäft eingetreten wurde.

BUNDESRAT ERHÖHT DEN  
BVG-MINDESTZINSSATZ

Der BVG-Mindestzinssatz legt fest, inwiefern 
das Guthaben der Versicherten im obligato-
rischen Bereich mindestens am Vermögens-
ertrag der Vorsorgeeinrichtungen partizi-
piert – er fungiert damit gewissermassen 
auch als Garantie. Der Mindestzinssatz der 
beruflichen Vorsorge wird unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Faktoren be-
rechnet – so auch der finanz- und gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklungen.

Entgegen der offiziellen Berechnungsformel 
und den finanzwirtschaftlichen Entwicklun-
gen wird der BVG-Mindestzinssatz für das 
Jahr 2024 gemäss Bundesratsentscheid auf 
Vorschlag der Eidgenössischen Kommissi-
on für berufliche Vorsorge von 1,00 auf 1,25 
Prozent erhöht. Aus Sicht des Arbeitgeber-
verbands ist diese Erhöhung aufgrund der 
aktuellen finanzwirtschaftlichen Situation 
nicht gerechtfertigt.

EO-ENTSCHÄDIGUNG  
FÜR MUTTERSCHAFT UND 
MILITÄRDIENST

Das Parlament musste im Mai 2023 über 
eine Motion entscheiden, die forderte, dass 
für Mutterschaft und Militärdienst der glei-
che Entschädigungs-Höchstbetrag pro Tag 
gilt. Für Mütter und Militärdienstleistende 
entspricht die EO-Entschädigung heute 80 
Prozent des unmittelbar vor dem versicher-
ten Risiko erzielten Einkommens – seit 1. 
Januar 2023 gilt dafür ein neuer Höchstbe-
trag von 220 Franken (bisher 196 Franken) 
pro Tag. Mütter und Militärdienstleistende 
erhalten also bereits heute die gleiche EO-
Entschädigung. Eine Ungleichbehandlung 
ist folglich nicht vorhanden und der Arbeit-
geberverband sprach sich entsprechend für 
eine Ablehnung der Motion aus. Die beiden 
Kammern waren bedauerlicherweise ande-
rer Meinung: Sowohl Stände- als auch Nati-
onalrat nahmen die Motion an.

BARBARA ZIMMERMANN-GERSTER 

Mehr zum Thema
www.arbeitgeber.ch/sozialpolitik
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Gian-Luca Lardi
Schweizerischer 

Baumeisterverband

«In der Baubranche 
fokussieren wir uns auf 
die Gemeinsamkeiten, 
ohne die Differenzen zu 
ignorieren. So kommen 
wir zu mehrheitsfähigen 
Lösungen, die unseren 
Mitgliedern dienen und 
von der überwiegenden 
Mehrheit getragen werden.»

https://www.swico.ch/de/
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Vor zehn Jahren lehnten die 

Schweizer Wählerinnen und Wäh-

ler einen nationalen Mindestlohn 

ab. Seitdem haben fünf Kantone 

einen kantonalen Mindestlohn 

eingeführt. Dieser schädliche 

Trend hat einen negativen Einfluss 

auf den Arbeitsmarkt und unter-

gräbt die Sozialpartnerschaft.

Im Mai 2014 lehnten 76 Prozent der 
Schweizer die Volksinitiative für Mindest-
löhne ab. Der Text fand in keinem Kan-
ton Anklang. Die Sache schien klar: Im 
Land der Sozialpartnerschaft gibt es kei-
nen Platz für einen gesetzlich veranker-
ten Mindestlohn.

Zehn Jahre nach der Abstimmung auf 
Bundesebene haben fünf Kantone einen 
Mindestlohn eingeführt: Neuchâtel im 
Jahr 2017, Jura im Jahr 2018, Genf im 
Jahr 2020, Tessin im Jahr 2021 und Basel-
Stadt im Jahr 2021. Kantonale Volksinitia-
tiven zur Einführung eines Mindestlohns 
kamen im Wallis und in der Waadt zu-
stande. In Freiburg wurde ebenfalls eine 
Volksinitiative in diesem Sinne gestartet 
(siehe Tabelle rechts).

Dieser Trend ist in vielerlei Hinsicht be-
sorgniserregend. Ein allgemeiner Mindest
lohn könnte die Sozialpartnerschaft aus-
höhlen, die ein wesentlicher Bestandteil 
des Schweizer Wohlstands ist. Was nützt 
es, wenn die Sozialpartner über die Lohn-
festsetzung verhandeln, wenn das Ergeb-
nis durch kantonale Bestimmungen auf-
gehoben werden kann?

Ein weiterer negativer Effekt ist, dass der 
Mindestlohn genau diejenigen bestraft, 
denen er eigentlich helfen sollte. Es sind 
junge Menschen auf der Suche nach ei-
nem ersten Arbeitsplatz und Arbeitslose, 
die aufgrund der steigenden Lohnkosten 
mehr als andere Schwierigkeiten haben, 

in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. 
Das Lohndiktat verändert auch die Lohn-
struktur eines Unternehmens. Ein höhe-
rer Einstiegssockel treibt alle höheren 
Gehälter in einem Unternehmen in die 
Höhe, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens sinkt.

Die Einführung eines Mindestlohns ver-
ringert die Attraktivität der Aus- und 
Weiterbildung: Warum sollte man sich 
ständig weiterbilden, wenn ungelernte 
Arbeitskräfte den gleichen Lohn wie qua-
lifizierte Arbeitskräfte erhalten? Der Min-
destlohn kann viele Jugendliche dazu ver-
leiten, keine Lehre zu beginnen.

In Genf bestätigt die Studie «Impact du 
salaire minimum», die im November 2023 
von der Universität Genf veröffentlicht 
wurde, einige dieser Befürchtungen, in-
dem sie mehrere negative Folgen der Ein-
führung des kantonalen Mindestlohns im 
November 2020 aufzeigt.

Das kantonale Gesetz in Genf sieht eine 
automatische Indexierung des Mindest-
lohns vor. Die Genfer Unternehmen, die 
einem verstärkten interkantonalen und 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind, können jedoch nicht alle Löhne 
und Gehälter im gleichen Verhältnis an-
passen. Die Studie der Universität Genf 
zeigt, dass der kantonale Mindestlohn 
keine Auswirkungen auf alle Sektoren 
hatte. Bei näherer Betrachtung bleibt die 
Verstaatlichung der Löhne jedoch nicht 
ohne Folgen für viele Unternehmen, die 
in Sektoren tätig sind, die bereits durch 
die Covid-19-Pandemie geschwächt sind 
(Handel, Beherbergung, Reinigung). 

Junge Menschen sind die grossen Verlie-
rer der Lohnreform. Die Studie zeigt, dass 
die Arbeitslosenquote der Erwerbstätigen 
unter 25 Jahren offenbar etwas höher ist 
(+0,6 Prozentpunkte), als sie es ohne die 
Einführung des Mindestlohns gewesen 
wäre. Letzteres drängt die Jugendlichen 
auf Kosten ihrer Ausbildung auf den Ar-
beitsmarkt. Einige von ihnen tendieren 

dazu, ihre Ausbildung zu verkürzen, an-
dere geben sie auf. Diese Entscheidung ist 
sowohl für junge Menschen als auch für 
Unternehmen kontraproduktiv.

Das neue Lohnsystem wirkte sich auch 
auf die Sommerjobs aus. Viele Unterneh-
men haben es aufgegeben, Schulabgän-
gern befristete Arbeitsstellen anzubieten. 
Viele Genfer Arbeitgeber sind nicht in der 
Lage, für solche Einsätze den weltweit 
höchsten Mindestlohn von 23,27 Fran-
ken pro Stunde im Jahr 2023 anzubieten.

MARCO TADDEI

ANTENNE ROMANDE

MINDESTLÖHNE: BESORGNISERREGENDE 
ENTWICKLUNGEN IN DER WESTSCHWEIZ

Kanton Mindestlohn

NE Der am 4. August 2017 einge-
führte kantonale Mindestlohn 
wurde ab dem 1. Januar 2024 
auf CHF 21.09 festgelegt.

JU Der am 1. Februar 2018 einge-
führte kantonale Mindestlohn 
wurde ab dem 1. Januar 2023 
auf CHF 20.60 festgelegt.

GE Der am 1. November 2020 ein-
geführte kantonale Mindest-
lohn wurde am 1. Januar 2024 
auf CHF 24.32 festgelegt.

VD Am 3. Oktober 2023 kamen die 
zwei kantonalen Volksinitiativen 
für die Einführung eines obliga
torischen Mindestlohns von 
CHF 23.00 pro Stunde zustande.

VS Am 12. Januar 2024 ist die kan-
tonale Volksinitiative für die Ein-
führung eines obligatorischen 
Mindestlohns von CHF 22.00 pro 
Stunde zustande gekommen.

FR Am 1. September 2023 lancierte 
die Freiburger Linke eine kanto
nale Volksinitiative für die 
Einführung eines Mindestlohns 
von CHF 23.00 pro Stunde.
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111. TAGUNG DER INTERNATIO­
NALEN ARBEITSKONFERENZ

Die Internationale Arbeitsorganisation 
(IAO) ist die Sonderorganisation des 
Systems der Vereinten Nationen für 
Arbeitsfragen. Die grossen Leitlinien der 
Organisation werden von der Internationa-
len Arbeitskonferenz (IAK) festgelegt, die 
einmal jährlich im Juni in Genf die Dele-
gierten aus 181 Ländern zusammenbringt. 
Diese Konferenz bringt die Delegierten 
der Regierungen, der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber der IAO-Mitgliedstaa-
ten zusammen. Der Schweizerische Ar-
beitgeberverband stellt jedes Jahr die 
Schweizer Arbeitgeberdelegation für die 
ITC zusammen. 

Die 111. Tagung der ITC fand vom 5. bis 
16. Juni 2023 in Genf statt. Die erste wäh-
rend der Amtszeit des Generaldirektors 
der IAO, Gilbert Houngbo. Etwa 6 000 
Personen wurden für die Konferenz ak-
kreditiert.

Die ITC 2023 führte zur Annahme der 
«Empfehlung zur qualitativ hochwerti-
gen Ausbildung». Die Arbeitgeber trugen 
zur Verabschiedung dieses Textes bei, 
der mehrere wichtige Elemente für den 
privaten Sektor sicherstellt. Die Empfeh-
lung hebt die Rolle der Arbeitgeberorga-
nisationen in diesem Bereich hervor und 
fordert die Regierungen auf, Massnah-
men zu ergreifen, um die Ausbildungska-
pazitäten der Unternehmen zu stärken. 
Es fördert eine Kultur des lebenslangen 
Lernens, die notwendig ist, um einerseits 
Arbeitgeber und Auszubildende stärker 
für die Berufsausbildung zu sensibilisie-
ren und andererseits die Stigmatisierung 
der Berufsausbildung zu bekämpfen, die 
allzu oft als weniger geeignet für die Ent-
wicklung von Fähigkeiten und Kompe-
tenzen angesehen wird als die akademi-
sche Ausbildung.

Die Delegierten der ITC 2023 verabschie-
deten auch eine Entschliessung mit Emp-
fehlungen, um die Arbeit der IAO auf öko-
logisch nachhaltige Volkswirtschaften 
und Gesellschaften für alle auszurichten.  

DAS PARLAMENT BESCHLOSS, 
IN DIE RATIFIZIERUNG DES 
IAO-ÜBEREINKOMMENS 190 
EINZUTRETEN 

Im Mai 2022 verabschiedete der Bundes-
rat eine Botschaft an das Parlament zur Ra-
tifizierung des IAO-Übereinkommens Nr. 
190 aus dem Jahr 2019 zur Beseitigung 
von Gewalt und Belästigung in der Ar-
beitswelt. Die Regierung ist der Ansicht, 
dass die Schweiz diesen Text annehmen 
kann, da im Hinblick auf die Ratifizierung 
keine neuen Gesetze oder Verordnungen 
verabschiedet werden müssen und auch 
keine Änderungen an bestehenden Be-
stimmungen erforderlich sind.

Der Schweizerische Arbeitgeberverband 
teilt die Ansicht des Bundesrats, dass 
die Schweiz das Übereinkommen rati-
fizieren kann. Gewalt und Belästigung 
haben in Unternehmen keinen Platz. Sie 
sind mit einer menschenwürdigen Arbeit 
unvereinbar. Eine Ablehnung des Über-
einkommens 190 würde dem Image der 
Schweiz und des internationalen Genf, 
dem Sitz der IAO, schaden. Sie würde un-
seren aussenwirtschaftspolitischen Inte-
ressen schaden und die Glaubwürdigkeit 
der Schweiz in internationalen Kooperati-
onsforen schwächen.

Im Jahr 2023 befasste sich das Parlament 
mehrmals mit dem IAO-Übereinkommen 
190. Er stimmte schliesslich zu, in die Ra-
tifizierung dieser Konvention einzutreten. 
Um Klarheit zu schaffen, beschlossen bei-
de Kammern jedoch, die Angelegenheit 
an den Bundesrat zurückzuverweisen. 
Danach wird ein ordentliches Konsulta-
tionsverfahren über die Ratifizierung des 
Übereinkommens durchgeführt.

MARCO TADDEI

Mehr zum Thema
www.arbeitgeber.ch/ 
category/arbeitsmarkt/ 
internationales-arbeitsmarkt
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Daniel Huser
suissetec – Schweizerisch-

Liechtensteinischer 
Gebäudetechnikverband

«Die Wirtschaft im Allge­
meinen und das Ausbau­
gewerbe, welches ich 
vertrete – im Speziellen 
die Gebäudetechnik und 
die Gebäudehüllenbran­
che –, sind auf verlässliche 
Rahmenbedingungen an­
gewiesen, um zu florieren 
und zu möglichst grossem 
Wohlstand beizutragen.»

https://www.swico.ch/de/
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Die negativen Auswirkungen des 

Arbeitskräftemangels werden uns 

zunehmend vor Augen geführt. 

Politik und Wirtschaft sind gefor-

dert, zügig Lösungen zu dessen 

Linderung zu finden. Die Zeit 

drängt, steht doch mittelfristig 

auch der Wohlstand der 

Schweiz auf dem Spiel.  

DER BLICK DES CHEFÖKONOMEN

ARBEITSKRÄFTEMANGEL SETZT 
WOHLSTAND AUF PRÜFSTAND

Trotz konjunktureller Abkühlung ent-
schärft sich die angespannte Arbeitskräf-
tesituation im Schweizer Arbeitsmarkt 
nur zögerlich. Der Engpass nimmt zur-
zeit zwar nicht weiter zu, der Arbeits-
kräftemangel verbleibt aber weiterhin 
auf historisch hohem Niveau. Dies liegt 
zu einem wesentlichen Teil daran, dass 
die Babyboomer-Generation nach und 
nach den Arbeitsmarkt verlässt, während 
gleichzeitig geburtenschwache Jahrgän-
ge nachrücken. Der sich so kumulieren-
de Ersatzbedarf an Arbeitskräften wird 
zunehmend spürbar.

Ein weiterer Treiber des Arbeitskräfte-
mangels ist das starke Stellenwachstum 
in den Betrieben. So müssen nicht nur 
die aus dem Arbeitsmarkt Ausscheiden-
den kompensiert werden, sondern auch 
Arbeitskräfte zur Besetzung von neu ge-
schaffenen Stellen verfügbar sein. Er-
schwerend kommt hinzu, dass zur Be-
setzung einer Vollzeitstelle inzwischen 
oftmals mehrere Arbeitnehmende an-
gestellt werden müssen. Dies, weil die 
tatsächliche durchschnittliche Jahresar-
beitszeit in den letzten Jahren fast durch-
gehend sank. Gelingt es der Wirtschaft 
und der Politik nicht, dieser sich kumu-
lierenden Arbeitskräftelücke mit geeig-
neten Massnahmen entgegenzuwirken, 
wird dies für die Bevölkerung zunehmend 
im Alltag spürbar.

Die Stellhebel, um der zunehmenden Ar-
beitskräftelücke entgegenzuwirken, sind 
überschaubar. So lässt sich das inländi-
sche Arbeitskräftepotenzial, insbesonde-
re bei Frauen und älteren Personen, noch 
verstärkt ausschöpfen. Ebenfalls ist der 
technische Fortschritt zur Substitution 
von Stellen zu forcieren, etwa mit zusätzli-
chen Anstrengungen zur Digitalisierung 
und Automatisierung von Prozessen oder 
zur Erledigung von arbeitsintensiven Tä-
tigkeiten durch künstliche Intelligenz. 
Daneben würde auch ein Abbau von un-
nötigen Prozessen und bürokratischem 
Aufwand helfen, wertvolle Ressourcen 
einzusparen respektive sie anderweitig 
einzusetzen.

Trotz aller Bemühungen im Inland wird 
die Schweizer Wirtschaft auch künftig 
auf eine arbeitsmarktbezogene Zuwande-
rung angewiesen sein. Bei diesem Stell-
hebel sind wir einerseits davon abhängig, 
dass sich aus EU / EFTA- und Drittstaaten 
überhaupt noch genügend Personal rek-
rutieren lässt, und anderseits davon, 
dass sich die Zuwanderung politisch le-
gitimieren lässt. Letzteres hängt stark 
davon ab, wie gut die Hausaufgaben im 
Inland mit einer besseren Ausschöpfung 
der heimischen Arbeitskräfte und zuneh-
menden Anstrengungen zur Substitution 
von Stellen erledigt werden. Prognosen 
mit realistischen Annahmen zeigen, dass 
bis in zehn Jahren trotz einer besseren 
Ausschöpfung im Inland und einem ver-
nünftigen Mass an Zuwanderung mehre-
re 100 000 Arbeitskräfte fehlen werden.

Vor diesem Hintergrund mutet es selt-
sam an, dass bereits die Ankündigung 
der sogenannten Nachhaltigkeitsinitia-
tive eine kontroverse, nicht selten auch 
tendenziös geführte Diskussion zur hie-
sigen Zuwanderung auslöste. Tendenzi-
ös, weil die Kosten der Zuwanderung oft 
stark überzeichnet im Vergleich zu deren 
Nutzen dargestellt werden. Dies verfängt, 
werden doch die Kosten von der Bevölke-
rung meist sehr viel bewusster wahrge-
nommen als der Nutzen. An den Nutzen 

in Form eines hohen Wohlstands hat man 
sich gewöhnt, weshalb dieser zu oft als 
gottgegeben betrachtet wird. Schwierig 
ist zudem, dass die zuwanderungskriti-
schen Kreise neben ihrer teils berechtig-
ten, teils unberechtigten Kritik am heu-
tigen Zuwanderungssystem leider nur 
selten konstruktive Lösungsvorschläge 
einbringen.

Der sich akzentuierende Arbeitskräfte-
mangel führt dazu, dass der Bevölkerung 
die Kosten von fehlenden Arbeitskräften 
in Form von Unannehmlichkeiten zuneh-
mend vor Augen geführt werden. Die Lu-
zerner Verkehrsbetriebe etwa stellen 
Buslinien vorübergehend ein und bei 
den Zürcher Verkehrsbetrieben fahren 
die Trams und gewisse Buslinien zwi-
schen 20:30 Uhr und etwa 22:30 Uhr in 
grösseren Zeitabständen. Bei der Rhäti-
schen Bahn sind die Einschnitte noch 
grösser: Dort werden Linien verkürzt 
geführt, gewisse andere Strecken sogar 
ganz gestrichen. Nicht nur zeigen die-
se besorgniserregenden Alltagsbeispiele 
der einheimischen Bevölkerung, was es 
heisst, wenn Arbeitsplätze nicht mehr im 
gewünschten Mass besetzt werden kön-
nen, sondern auch wie wichtig und wert-
voll eine massvolle Zuwanderung zur Be-
setzung dieser Stellen ist. So haben diese 
unschönen Nebenwirkungen der fehlen-
den Arbeitskräfte zumindest etwas Gu-
tes, nämlich, dass der Bevölkerung zu-
nehmend die möglichen Kosten einer zu 
restriktiven Zuwanderung vor Augen ge-
führt werden.

SIMON WEY
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88
Sessionsgeschäfte bewerteten die 
Arbeitgeber im parlamentarischen 
Prozess mit Stellungnahmen zuhan-
den der eidgenössischen Räte. 

28
Vernehmlassungsantworten 
reichte der Schweizerische Arbeit
geberverband nach der Konsultation 
seiner Mitglieder zuhanden der 
Verwaltung ein.

94
Mitglieder 
vereint der Schweizerische  
Arbeitgeberverband per Stichtag 
1. Januar 2024. Das sind:

45
Branchenorganisationen

44
Regionalorganisationen

4
Einzelunternehmen

~ 100 000 
Unternehmen
– von Klein- über Mittel- bis Gross-
unternehmen – repräsentiert  
der Dachverband der Arbeitgeber.

~ 2 000 000 
Arbeitnehmende 
sind indirekt im SAV vertreten.

6
Arbeitsgruppen 
dienen der regelmässigen Diskus
sion aktueller arbeitgeberpolitischer 
Geschäfte mit den Mitgliedern;  
sie werden um mehrere ad hoc 
zusammengesetzte Arbeitsgruppen 
ergänzt.

32
Leitungsorgane 
wie Kommissionen, Experten
gruppen, Verwaltungs- respektive 
Stiftungsräte, Vereine sowie 
internationale Gremien haben eine 
SAV-Vertretung in ihren Reihen.

6
Hearings 
in parlamentarischen Kommis
sionen nutzte der Schweizerische 
Arbeitgeberverband, um seine 
Standpunkte einzubringen. 

2
Abstimmungsparolen 
fasste der SAV zu arbeitgeber-
politisch relevanten Vorlagen.

VERBAND
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3707
Medienbeiträge 
nahmen Bezug auf den SAV und 
seine Positionen – konkret:

1383
Printbeiträge

299
Radio- und TV-Beiträge

2025 
Beiträge in Online-Medien

373 382
Nutzerinnen und Nutzer 
besuchten die Webseite arbeitgeber.ch.

411 528
Seitenaufrufe
generierte die Webseite insgesamt.  
Am häufigsten wurde die Seite zum 
Massnahmenplan gegen den 
Fachkräftemangel mit 12 641 Klicks 
aufgerufen.

2103
Follower auf X
zählt die Arbeitgeber-Community. 

1554
Follower auf LinkedIn
folgen dem SAV. Hier wuchs  
die Community gegenüber 2022  
um fast 50 Prozent.  

MEDIEN ONLINE
VERANSTALTUNGEN/
PUBLIKATIONEN

18
Medienmitteilungen
veröffentlichten die Arbeitgeber zu 
arbeitgeberpolitischen Kernthemen.

245
Online-Beiträge 
wie Medienmitteilungen, News,  
Positionen, Vernehmlassungen,  
Medienbeiträge und Präsentationen 
erschienen auf der Webseite.

63
Externe Veranstaltungen  
(inkl. online)
boten den Arbeitgebern eine  
Plattform, um in Referaten  
und Podiumsdiskussionen ihre  
Positionen zu vertreten.

10
Newsletter
verschickten die Arbeitgeber  
in einer deutschen und einer 
französischen Ausgabe.

5059
Abonnentinnen und Abonnenten
erhielten regelmässig den 
Newsletter.

5
Netzwerkanlässe
Zwei Geschäftsführerkonferenzen, 
zwei «Antenne romande»-Anlässe 
und einen Arbeitgebertag durfte der 
Schweizerische Arbeitgeberverband 
durchführen.
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Sie haben während insgesamt 15 Jah­
ren für zwei grosse Branchenverbände, 
die wichtige SAV-Mitglieder sind, 
gearbeitet. Wo sehen Sie die grössten 
Unterschiede in der alltäglichen Arbeit?

Aus meiner Sicht gibt es hier vor allem 
zwei grosse Unterschiede. Einerseits bin 
ich jetzt hauptsächlich für die Sozialpo-
litik und Sozialversicherungen zuständig. 
Diese lebensnahen Themen gefallen mir 
ausserordentlich gut, sind spannend und 
herausfordernd. Andererseits ist es die 
Art des Kundenkontakts: Bei den Bran-
chenverbänden sind die Kunden die Un-
ternehmen, die in ihrem Alltag direkte 
Wertschöpfung schaffen; beim Schweizeri-
schen Arbeitgeberverband (SAV) hingegen 
sind die Kunden die Branchenverbände 
selbst – entsprechend sind die Bedürfnisse 
und die Dynamik der Arbeit verschieden.

Sie leiten das Ressort Sozialpolitik 
und Sozialversicherungen. 2024 werden 
hier die Weichen gestellt. Das muss 
ein intensives erstes Jahr sein. 

Es ist tatsächlich ein intensives und span-
nendes erstes Jahr. Die Abstimmungen am 
3. März 2024 waren zukunftsweisend für 
die 1. Säule. Und es war für mich der erste 
Abstimmungskampf, an dem ich im Kern-
team aktiv mitwirken konnte. Im zweiten 
Halbjahr 2024 steht nun die Modernisie-
rung der 2. Säule (BVG-Reform) an, die 
ebenso wichtig ist. Daneben läuft zusätz-
lich unser «Alltagsgeschäft» wie die 
Bearbeitung unterschiedlicher sozialpoli-
tischer Vorstösse oder wichtiger gesetzli-
cher Vernehmlassungen.

In der Sozialpolitik haben wir also viele 
ungelöste Probleme. Wer macht das 
besser als die Schweiz respektive von 
welchem Land können wir uns im 
Bereich Sozialpolitik besonders viel 
abschauen?

Die Schweiz macht einen sehr guten Job in 
Bezug auf die soziale Sicherheit und die So-
zialpolitik. So sind gemäss Bundesamt für 
Statistik der Lebensstandard und die Zufrie-
denheit in der Schweiz im europäischen Ver-
gleich nach wie vor hoch. Verbesserungspo-
tenzial gibt es punkto Nachhaltigkeit des 
Rentensystems. Gemäss «Global Pension 
Index 2023» des Beratungsunternehmens 
Mercer belegt die Schweiz nur Platz 11. 
Auffällig hierbei: Die Niederlande und Dä-
nemark, die das Rentenalter bereits an die 
Lebenserwartung geknüpft haben, belegen 
Platz 1 und 3. Hier kann sich die Schweiz 
ein Beispiel an den nordischen Ländern neh-
men – insbesondere, da diese bei anderen 
Themen, wie zum Beispiel dem Elternur-
laub, oft als Vorbilder genannt werden. 

INTERVIEWS: ANNA FUSS UND STEFAN HEINI

IN EIGENER SACHE

DIE SAV-MITARBEITENDEN ZEIGEN GESICHT

DAS ARBEITGEBERJAHR 2023

Barbara Zimmermann-Gerster 

leitet seit August 2023 das Ressort 

Sozialpolitik und Sozialversiche-

rungen beim SAV. Zuvor verant-

wortete sie die Bildungs- und 

Arbeitgeberpolitik bei einem SAV-

Mitgliedsverband.

ANNA FUSS, PROJEKTLEITERIN KOMMUNIKATION 

Anna Fuss ist seit 
Februar 2023 
beim SAV tätig. 
Die Kommuni-
kationsspezia-

listin mit langjäh-
riger Erfahrung im 

Bereich der visuellen Kommunikation 
und der Bewegtbildproduktion verfügt 
über einen Bachelor in Kunstgeschichte 
der Universität Zürich und hat sich 
seither laufend spezifisch weitergebil-
det - unter anderem am Medienaus-
bildungszentrum (MAZ) in Luzern. 

Beim Arbeitgeberverband betreut sie 
die Ressorts Sozialpolitik sowie Bil-
dung und kümmert sich um die ganz-
heitliche kommunikative Begleitung 
der Arbeiten der beiden Fachbereiche.   

Obwohl Anna Fuss zuletzt ebenfalls in 
der politischen Kommunikation tätig 
war, sind die Verbandswelt sowie die 
Themenbereiche in dieser Tiefe neu 
für sie. 

Wie haben Sie den Wechsel und die 
Einarbeitung erlebt?
Die Einarbeitung in die beiden Themen-
gebiete «Bildung» und «Sozialpolitik» 
gelang mir erstaunlich schnell - auch 
dank meiner hilfsbereiten Kolleginnen 
und Kollegen, die mir komplexe Zusam-
menhänge auch ein zweites oder drittes 
Mal erklärten. An meinem neuen Job 
gefallen mir die Vielseitigkeit und die 
Nähe zum politischen Puls der Schweiz: 
Zusammen mit den Ressortverantwort-
lichen kann ich die unterschiedlichsten 
Kommunikationsprodukte erstellen und 
über diverse Kanäle publizieren - so ist 
keine Woche wie die andere und ich 
kann immer wieder Neues lernen.



Casimir Platzer
GastroSuisse

«Unternehmerinnen 
und Unternehmer müssen 
die sich stetig wandelnden 
Ansprüche und Erwartungen 
der Generationen erkennen 
und annehmen, um im 
Wettbewerb um Arbeits­
kräfte erfolgreich zu 
sein.»

https://www.swico.ch/de/
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MITGLIEDER
Stand 1. Januar 2024

BRANCHENORGANISATIONEN

AEROSUISSE – Dachverband der 
schweizerischen Luft- und Raumfahrt 
www.aerosuisse.ch

Allpura – Arbeitgeberverband 
Gebäudedienstleistungen 
www.allpura.ch

AM Suisse 
www.amsuisse.ch

Arbeitgeberverband Basler Pharma-, 
Chemie- und Dienstleistungs­
unternehmen

Arbeitgeberverband der Banken  
in der Schweiz 
www.arbeitgeber-banken.ch

Arbeitgeberverband Schweizerischer 
Bindemittel-Produzenten 
www.cemsuisse.ch

ARTISET 
www.artiset.ch

Avenergy Suisse 
www.avenergy.ch

CHOCOSUISSE – Verband 
Schweizerischer Schokoladefabrikanten 
www.chocosuisse.ch

Convention patronale de l’industrie 
horlogère suisse (CP) 
www.cpih.ch

digitalswitzerland 
www.digitalswitzerland.com

dpsuisse  
www.dpsuisse.ch

EIT.swiss 
www.eitswiss.ch 

EXPERTsuisse – Schweizer 
Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, 
Steuern und Treuhand 
www.expertsuisse.ch

Fédération suisse romande des 
entreprises de plâtrerie-peinture FREPP 
www.frepp.ch

GastroSuisse  
www.gastrosuisse.ch

Groupement des Entreprises 
Multinationales (GEM) 
www.gemonline.ch

H+ Die Spitäler der Schweiz 
www.hplus.ch

Handel Schweiz 
www.handel-schweiz.com

Holzbau Schweiz – Verband Schweizer  
Holzbau-Unternehmungen 
www.holzbau-schweiz.ch

HotellerieSuisse –  
Swiss Hotel Association 
www.hotelleriesuisse.ch

IG Detailhandel Schweiz 
www.ig-detailhandel.ch

kibesuisse – Verband Kinderbetreuung 
Schweiz 
www.kibesuisse.ch

KUNSTSTOFF.swiss 
www.kunststoff.swiss

Schweizer Brauerei-Verband 
www.bier.swiss

Seit 1.7.2023: 
Schweizer Notarenverband 
Präsident: Fritz Stämpfli 
Generalsekretär: Oliver Reinhardt 
www.snv-fsn.ch

Schweizerischer Baumeisterverband 
www.baumeister.ch

Schweizerischer  
Versicherungsverband SVV 
www.svv.ch

SIBA Swiss Insurance Brokers Association 
www.siba.ch

SMGV Schweizerischer Maler-  
und Gipserunternehmer-Verband 
www.smgv.ch

Spitex Schweiz 
www.spitex.ch

SPKF Verband Schweizerischer Papier-, 
Karton- und Folienhersteller 
www.spkf.ch

suissetec – Schweizerisch-
Liechtensteinischer 
Gebäudetechnikverband 
www.suissetec.ch

Swico – Wirtschaftsverband der 
Schweizer ICT- und Online-Branche 
www.swico.ch

SWISSMECHANIC – Schweizerischer 
Verband mechanisch-technischer 
Betriebe 
www.swissmechanic.ch

 

Swissmem – ASM Arbeitgeberverband 
der Schweizer Maschinenindustrie 
www.swissmem.ch

Swiss Retail Federation 
www.swiss-retail.ch

swissstaffing 
www.swissstaffing.ch

Swiss Textiles Textilverband Schweiz 
www.swisstextiles.ch

Verband der Schweizer  
Druckindustrie (vsd) 
www.vsd.ch

Verlegerverband SCHWEIZER MEDIEN 
www.schweizermedien.ch

Verband Schweizerischer  
Privatschulen (VSP) 
www.swiss-schools.ch

Verband Schweizerischer 
Sicherheitsdienstleistungs- 
Unternehmen (VSSU) 
www.vssu.org

Vereinigung Schweizerischer 
Glasfabriken

VSSM Verband Schweizerischer 
Schreinermeister und Möbelfabrikanten 
www.vssm.ch 

https://www.aerosuisse.ch/de/
https://allpura.ch/
https://www.amsuisse.ch/de/home-am-suisse
https://www.arbeitgeber-banken.ch/
https://www.cemsuisse.ch/
https://www.artiset.ch/
https://www.avenergy.ch/de/
https://www.chocosuisse.ch/
http://www.cpih.ch
https://digitalswitzerland.com/de/
https://dpsuisse.ch/de/home
https://www.eitswiss.ch/de/
https://www.expertsuisse.ch/home
http://www.frepp.ch
https://www.gastrosuisse.ch/verband/
http://www.gemonline.ch
http://www.hplus.ch
https://www.handel-schweiz.com/de/
https://www.holzbau-schweiz.ch/de/
https://www.hotelleriesuisse.ch/de/
https://ig-detailhandel.ch/de/
https://www.kibesuisse.ch/
https://kunststoff.swiss/
https://bier.swiss/
http://www.baumeister.ch
http://www.svv.ch
http://www.siba.ch
http://www.smgv.ch
http://www.spitex.ch
http://www.spkf.ch
http://www.suissetec.ch
http://www.swico.ch
http://www.swissmechanic.ch
http://www.swissmem.ch
http://www.swiss-retail.ch
https://www.vsd.ch/
http://www.schweizermedien.ch
https://www.swiss-schools.ch/
http://www.vssu.org
http://www.vssm.ch
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REGIONALORGANISATIONEN

Aargauische Industrie- und 
Handelskammer (AIHK) 
www.aihk.ch

AGV Arbeitgeberverband Rheintal 
www.agv-rheintal.ch

AITI Associazione Industrie Ticinesi 
www.aiti.ch

Arbeitgeberverband Region Basel 
www.arbeitgeberbasel.ch

Arbeitgeberverband Kreuzlingen  
und Umgebung 
www.agvkreuzlingen.ch

Arbeitgeber-Verband Rorschach  
und Umgebung 
www.agv-rorschach.ch

Arbeitgeberverband  
Sarganserland – Werdenberg 
www.agv-sw.ch

Arbeitgeber-Verband See – Gaster 
www.agvsg.ch

Arbeitgeber Zürich VZH  
www.vzh.ch

Avenir Industrie Valais / Wallis 
www.avenir-industrie-valais.ch

Cc-Ti Camera di commercio, dell industria, 
dell artigianato e  
dei servizi del Cantone Ticino 
www.cc-ti.ch

Chambre de commerce, d’industrie et  
des services de Genève 
www.ccig.ch 

Chambre de commerce et d’industrie  
du canton de Fribourg 
www.ccif.ch 

Chambre de commerce et d’industrie  
du Jura 
www.ccij.ch

Chambre neuchâteloise du commerce  
et de l’industrie 
www.cnci.ch

Chambre vaudoise du commerce  
et de l’industrie CVCI 
www.cvci.ch

Chambre valaisanne de commerce  
et d’industrie 
www.cci-valais.ch

Glarner Wirtschaftskammer 
www.glwk.ch

Handelskammer und  
Arbeitgeberverband Graubünden 
www.hkgr.ch

Industrie- und Handelskammer  
St. Gallen-Appenzell IHK 
www.ihk.ch

Industrie- und Handelskammer Thurgau 
www.ihk-thurgau.ch

Industrie- und Handelskammer 
Zentralschweiz IHZ 
www.ihz.ch

Industrie- und Handelsverband  
Grenchen und Umgebung 
www.ihvg.ch

Kantonalverband Bernischer  
Arbeitgeber-Organisationen 
www.berner-arbeitgeber.ch

Mit folgenden Unterorganisationen:

Arbeitgeberausschuss der HIV­Sektion 
Burgdorf­Emmental

Arbeitgeberausschuss der HIV­Sektion 
Lyss­Aarberg und Umgebung

Arbeitgebersektion des Handels­ und 
Industrievereins Biel­Seeland

Verband der Arbeitgeber der Region 
Bern (VAB) 
www.berner-arbeitgeber.ch

Verband WIRTSCHAFT THUN 
OBERLAND 
www.wirtschaftthunoberland.ch

WVO Wirtschaftsverband Oberaargau 
www.wvo-oberaargau.ch

Liechtensteinische Industrie-  
und Handelskammer (LIHK) 
www.lihk.li 

Solothurner Handelskammer 
www.sohk.ch

Union des Associations Patronales 
Genevoises UAPG 
www.uapg.ch

Vereinigung Zürcherischer 
Arbeitgeberorganisationen

Vereinigung zürcherischer 
Arbeitgeberverbände der Industrie 
(VZAI) 
www.vzai.ch 

Mit folgenden Unterorganisationen:

Arbeitgeberverband des Bezirks 
Affoltern am Albis und Umgebung 
www.agv-affoltern.ch

Arbeitgeber-Verband Zürcher Oberland 
und rechtes Seeufer 
www.avzo.ch

Arbeitgeberverein Zürichsee-
Zimmerberg (AZZ) 
www.agzz.ch 

Arbeitgebervereinigung des Zürcher 
Unterlandes (AZU) 
www.azu.ch

Handelskammer und 
Arbeitgebervereinigung Winterthur 
(HAW) 
www.haw.ch

INDUSTRIEVEREIN VOLKETSWIL – 
Vereinigung der Industrie-, Handels- 
und Dienstleistungsbetriebe in 
Volketswil und Umgebung 
www.ivv.ch

Industrievereinigung Weinland

ivz Industrie-Verband Zürich 
www.ivz.ch

Zuger Wirtschaftskammer 
www.zwk.ch

EINZELMITGLIEDER

BLS AG 
www.bls.ch

Die Schweizerische Post AG 
www.post.ch

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
www.sbb.ch

Swisscom AG 
www.swisscom.ch

Die ausführlichen und laufend aktualisierten 
Adressangaben unserer Mitglieder können  
der Website www.arbeitgeber.ch/ueber-uns/
mitglieder entnommen werden.

http://www.aihk.ch
https://www.agv-rheintal.ch/
http://www.arbeitgeberbasel.ch
http://www.agvkreuzlingen.ch
http://www.agv-rorschach.ch
http://www.agv-sw.ch
https://www.agvsg.ch/
http://www.vzh.ch
http://www.avenir-industrie-valais.ch
https://www.cc-ti.ch/
http://www.ccig.ch
http://www.ccif.ch
http://www.ccij.ch
http://www.cnci.ch
http://www.cvci.ch
http://www.cci-valais.ch
https://www.glwk.ch/
http://www.hkgr.ch
http://www.ihk.ch
http://www.ihk-thurgau.ch
http://www.ihz.ch
http://www.ihvg.ch
http://www.berner-arbeitgeber.ch
http://www.berner-arbeitgeber.ch/
http://www.wirtschaftthunoberland.ch
http://www.lihk.li
http://www.sohk.ch
http://www.uapg.ch
http://www.vzai.ch
http://www.agv-affoltern.ch
http://www.avzo.ch
http://www.agzz.ch
http://www.azu.ch
http://www.haw.ch
http://www.ivv.ch
http://www.ivz.ch
http://www.zwk.ch
http://www.bls.ch
http://www.post.ch
http://www.sbb.ch
http://www.swisscom.ch
https://www.arbeitgeber.ch/ueber-uns/mitglieder/
https://www.arbeitgeber.ch/ueber-uns/mitglieder/
https://www.bern-cci.ch/wvo/startseite


Roger Süess
Digitalswitzerland

«Eine hochdigitalisierte 
Wirtschaft und Gesell­
schaft kann nur dann funk­
tionieren, wenn die sichere 
Speicherung und reibungs­
lose Nutzung von Daten 
garantiert ist. Deswegen 
sollten Souveränität und 
Sicherheit für die Schweizer 
Infrastruktur höchste 
Priorität geniessen.»

https://www.swico.ch/de/
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PRÄSIDENT

 
 
 
 
 
 
 
Severin Moser

VIZEPRÄSIDENTEN

 
 
 
 
Sophie Dubuis  
Union des Asso
ciations Patronales 
Genevoises UAPG

 
 
 
 
 
Gian-Luca Lardi  
Schweizerischer 
Baumeisterverband

QUÄSTOR

 
 
 
 
Michael Müller 
Schweizerischer 
Versicherungs-
verband SVV

VORSTANDSAUSSCHUSS
Stand 1. Januar 2024

 
 
 
 
 
Leif Agnéus  
swissstaffing

Christian Holzgang 
Swissmem – ASM 
Arbeitgeberverband 
der Schweizer 
Maschinenindustrie

 
 
Casimir Platzer  
GastroSuisse

 
 
Marianne Wildi 
Aargauische 
Industrie- und 
Handelskammer 
AIHK

 
 
Rolf Zehnder 
H+ Die Spitäler  
der Schweiz

 
 
Philippe Bauer  
Convention patronale 
de l’industrie 
horlogère suisse (CP)

Daniel Huser 
suissetec – 
Schweizerisch 
Liechtensteinischer 
Gebäude
technikverband

 
Patrick Pulver 
Chambre vaudoise 
du commerce 
de l’industrie CVCI

 
Lukas Gähwiler 
Arbeitgeberverband 
der Banken in der 
Schweiz

 
Martino Piccioli 
AITI Associazione 
Industrie Ticinesi

 
 
Roger Süess 
digitalswitzerland

MITGLIEDER
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MITGLIEDER

Luca Albertoni 
Cc-Ti Camera di commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi del cantone 
Ticino

Willi Bachmann 
KUNSTSTOFF.swiss

Armin Berchtold 
Verband Schweizerischer Sicherheits
dienstleistungs-Unternehmen (VSSU)

Jürg Brechbühl 
Allpura – Arbeitgeberverband 
Gebäudedienstleistungen

Pascal Buchser 
CHOCOSUISSE – Verband Schweizerischer 
Schokoladefabrikanten

Marcel Delasoie 
Fédération suisse romande des 
entreprises de plâterie-peinture FREPP

Daniel Everts 
Convention patronale de l’industrie 
horlogère suisse (CP)

Philippe Fleury 
frei gewähltes Mitglied

Mario Freda 
SMGV Schweizerischer Maler-  
und Gipserunternehmer-Verband

Alois Gmür 
Schweizer Brauerei-Verband

Beat Hauenstein 
Arbeitgeberverband Region Basel

Patrick Hauser 
HotellerieSuisse - Swiss Hotel Association

Dr. Thomas Heiniger 
Spitex Schweiz

Carla Hirschburger-Schuler 
SPKF Verband Schweizerischer Papier-, 
Karton- und Folienhersteller

Daniel Hofer 
Avenergy Suisse

Thomas Hurter 
Nationalrat, AEROSUISSE – Dachverband 
der schweizerischen Luft- und Raumfahrt

Thomas Iten 
VSSM Verband Schweizerischer 
Schreinereimeister und Möbelfabrikanten

Dagmar Jenni 
Swiss Retail Federation

Dr. Uwe E. Jocham 
Kantonalverband Bernischer  
Arbeitgeber-Organisationen

Horst Johner 
BLS AG

Markus Jordi 
Schweizerische Bundesbahnen SBB

Sarah Keiser-Wüger 
Schweizer Notarenverband

Thomas Keller 
EIT.swiss

Roland Ledergerber 
Industrie- und Handelskammer  
St. Gallen-Appenzell IHK

Markus Lehmann 
Verband Schweizerischer 
Versicherungsbroker SIBA

Philipp Marti 
Arbeitgeber Zürich VZH

Peter Meier 
AM Suisse

Adrian Müller 
Swico – Wirtschaftsverband der 
Schweizer ICT- und Online-Branche

Christian Müller 
Vereinigung Zürcherischer 
Arbeitgeberverbände der Industrie (VZAI)

Rolf Müller 
ARTISET

Christoph Nussbaumer 
Verlegerverband SCHWEIZER MEDIEN

Klementina Pejic 
Swisscom AG

Daniel A. Pfirter 
Handel Schweiz

Luc Pillard 
IG Detailhandel Schweiz

Peter Ritter 
EXPERTsuisse – Schweizer 
Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, 
Steuern und Treuhand

François Rohrbach 
Groupement des Entreprises 
Multinationales (GEM)

Andreas Ruch 
Industrie- und Handelskammer 
Zentralschweiz IHZ

Thomas Schaffter 
dpsuisse

Valérie Schelker 
Die Schweizerische Post AG

Peter Schilliger 
Nationalrat, frei gewähltes Mitglied

Martin Schoop 
frei gewähltes Mitglied

Dr. Markus Staub 
VERBAND DER SCHWEIZER 
DRUCKINDUSTRIE (VSD)

Hansjörg Steiner 
Holzbau Schweiz – Verband Schweizer 
Holzbau-Unternehmungen

Nicola R. Tettamanti 
SWISSMECHANIC – Schweizerischer 
Verband mechanisch-technischer Betriebe

Mark P. Trösch  
Arbeitgeberverband Schweizerischer 
Bindemittel-Produzenten

Karen Umbach 
kibesuisse – Verband Kinderbetreuung 
Schweiz

Sandra von May-Granelli 
Verband Schweizerischer  
Privatschulen (VSP)

Silvan Wildhaber 
Swiss Textiles Textilverband Schweiz

EHRENMITGLIEDER

Dr. Guido Richterich

Dr. Rudolf Stämpfli

GAST

Monika Rühl 
economiesuisse

REVISIONSSTELLE

OBT AG, Zürich

VORSTAND
Stand 1. Januar 2024

https://kunststoff.swiss/


Martino Piccioli
AITI Associazione 

Industrie Ticinesi

«Stabile Beziehungen zur 
Europäischen Union und 
der Zugang zu ausländi­
schem Fachkräftepotenzial 
sind wichtige strategische 
Faktoren, die einer Grenz­
region wie dem Tessin 
einen wichtigen Wettbe­
werbsvorteil verschaffen.»

https://www.swico.ch/de/
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ARBEITSMARKT

ALV-Ausgleichsfonds: 
Aufsichtskommission (inkl. Ausschuss): 
Vizepräsidentin 
Daniella Lützelschwab

Eidgenössische Arbeitskommission  
Daniella Lützelschwab

Eidgenössische Kommission  
für Frauenfragen  
Daniella Lützelschwab

Eidgenössische Kommission  
für Migrationsfragen  
Simon Wey

Eidgenössische 
Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit  
Simon Wey

Eidgenössische tripartite Kommission  
für die Flankierenden Massnahmen  
Daniella Lützelschwab

Expertengruppe Wirtschaftsstatistik 
Simon Wey

Kommission für Wirtschaftspolitik  
Roland A. Müller

Suva: Vizepräsident des Suva-Rates und 
Vizepräsident des Suva-Ratsausschusses  
Roland A. Müller

BILDUNG

Éducation 21 – Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung: Stiftungsrat 
Nicole Meier

Tripartite Berufsbildungskonferenz 
Nicole Meier

Interessengemeinschaft Kaufmännische 
Grundbildung (IGKG) Schweiz:  
Nicole Meier

Observatorium für die Berufsbildung  
des Eidgenössischen Hochschulinstituts 
für Berufsbildung (EHB): Beirat  
Nicole Meier

Schweizerischer Trägerverein für  
Berufs- und höhere Fachprüfungen in 
Human Resources (HRSE) 
Nicole Meier

Stiftung SwissSkills: Stiftungsrat 
Nicole Meier

SOZIALPOLITIK

BVG-Auffangeinrichtung:  
Präsident Stiftungsrat, Mitglied 
Stiftungsrats- und Anlageausschuss 
Barbara Zimmermann-Gerster

BVG-Sicherheitsfonds:  
Stiftungsrat  
Barbara Zimmermann-Gerster

Compenswiss – Ausgleichsfonds  
AHV/IV/EO: Mitglied des Verwaltungsrats 
und des Prüfungs- und Personal-
Ausschusses (PPA)  
Roland A. Müller

Eidgenössische AHV- / IV-Kommission: 
finanzmathematischer Ausschuss  
und IV-Ausschuss  
Barbara Zimmermann-Gerster

Eidgenössische BVG-Kommission  
Barbara Zimmermann-Gerster

Expertengruppe Sozialstatistik  
Roger Riemer

UVG-Ersatzkasse: Stiftungsrat  
Roger Riemer

INTERNATIONALES

Advisory Committee on Vocational 
Training (ACVT) to the European 
Commission 
Nicole Meier

Business and Industry Advisory  
Committee to the OECD  
Marco Taddei

Businesseurope: Council of Presidents  
Severin Moser

Businesseurope: Executive Committee  
Roland A. Müller

EFTA-Konsultativausschuss  
Marco Taddei

Eidgenössische Kommission zur  
Beratung des Nationalen Kontaktpunktes 
für die OECD-Leitsätze  
Marco Taddei

Eidgenössische tripartite Kommission  
für die IAO-Angelegenheiten  
Barbara Zimmermann-Gerster

Internationale Arbeitsorganisation  
Marco Taddei

Internationaler Verband der Arbeitgeber  
Marco Taddei

Mehrparteiliche Begleitgruppe zum 
Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft 
und Menschenrechte (NAP)  
Marco Taddei

Schweizerisches Kompetenzzentrum  
für Menschenrechte  
Marco Taddei

MANDATE
Stand 1. Januar 2024



Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in 
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirt-
schaft rund 90 regionale und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie eini-
ge Einzelunternehmen. Insgesamt vertritt er über 100 000 Klein-, Mittel- und Grossunter-
nehmen mit rund 2 Millionen Arbeitnehmenden aus allen Wirtschaftssektoren. Der SAV 
setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der Schweiz ein. Er verfügt dabei 
über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung 
und Sozialpolitik. Geführt wird der Verband von Direktor Roland A. Müller, präsidiert von 
Severin Moser.
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